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Bilanz zum 31. Dezember 2022 

Posten Bezeichnung 
31. Dezember 

2021 
31. Dezember 

2022 

Veränderung 
gegenüber dem 
Haushaltsvorjahr 

in ¬ 
   AKTIVA     
 1  Anlagevermögen  12.722.445,74 12.596.455,83 -125.989,91 
 1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände  4,00 4,00 0,00 
 1.1.1  Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und 

Werten  4,00 4,00 0,00 
 1.1.2  Geleistete Zuwendungen  0,00 0,00 0,00 
 1.1.3  Gezahlte Investitionszuschüsse  0,00 0,00 0,00 
 1.1.4  Geschäfts- oder Firmenwert  0,00 0,00 0,00 
 1.1.5  Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  0,00 0,00 0,00 
 1.2  Sachanlagen  12.629.403,12 12.503.413,21 -125.989,91 
 1.2.1  Wald, Forsten  65.874,64 65.874,64 0,00 
 1.2.2  Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  1.462.960,75 1.462.960,75 0,00 
 1.2.3  Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  5.128.459,45 5.033.075,18 -95.384,27 
 1.2.4  Infrastrukturvermögen  5.501.324,66 5.307.843,37 -193.481,29 
 1.2.5  Bauten auf fremden Grund und Boden  844,34 628,76 -215,58 
 1.2.6  Kunstgegenstände, Denkmäler  586,48 586,48 0,00 
 1.2.7  Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  375.290,86 544.699,89 169.409,03 
 1.2.8  Betriebs- und Geschäftsausstattung  64.754,37 58.436,57 -6.317,80 
 1.2.9  Pflanzen und Tiere  0,00 0,00 0,00 
 1.2.10  Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau  29.307,57 29.307,57 0,00 
 1.3  Finanzanlagen  93.038,62 93.038,62 0,00 
 1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen  0,00 0,00 0,00 
 1.3.2  Ausleihungen an verbundene Unternehmen  0,00 0,00 0,00 
 1.3.3  Beteiligungen  0,00 0,00 0,00 
 1.3.4  Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  0,00 0,00 0,00 
 1.3.5  Sondervermögen mit Sonderrechnung,  Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, 

rechtsfähige kommunale Stiftungen  93.038,62 93.038,62 0,00 
 1.3.6  Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 

Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen  0,00 0,00 0,00 
 1.3.7  Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens  0,00 0,00 0,00 
 1.3.8  Anteilige Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von 

Pensionsverpflichtungen  0,00 0,00 0,00 
 1.3.9  Sonstige Ausleihungen  0,00 0,00 0,00 
 2  Umlaufvermögen  856.601,72 869.817,03 13.215,31 
 2.1  Vorräte  781.222,23 781.222,23 0,00 
 2.1.1  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  0,00 0,00 0,00 
 2.1.2  Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  83.364,79 83.364,79 0,00 
 2.1.3  Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und  Waren  697.857,44 697.857,44 0,00 
 2.1.4  Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  0,00 0,00 0,00 
 2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  75.379,49 88.594,80 13.215,31 
 2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  33.979,55 20.880,63 -13.098,92 
 2.2.2  Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  25.252,01 58.742,08 33.490,07 
 2.2.3  Forderungen gegen verbundene Unternehmen  0,00 0,00 0,00 
 2.2.4  Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  0,00 0,00 0,00 
 2.2.5  Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des 

öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen  373,43 0,00 -373,43 
 2.2.6  Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:  15.790,70 8.988,29 -6.802,41 
 2.2.6.1  Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand  0,00 0,00 0,00 
 2.2.6.2  Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich  15.790,70 8.988,29 -6.802,41 
 2.2.7  Sonstige Vermögensgegenstände  -16,20 -16,20 0,00 
 2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens  0,00 0,00 0,00 
 2.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen  0,00 0,00 0,00 
 2.3.2  Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  0,00 0,00 0,00 
 2.3.3  Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens  0,00 0,00 0,00 
 2.4  Liquide Mittel  0,00 0,00 0,00 
 3.  Rechnungsabgrenzungsposten  1.013,19 728,44 -284,75 
 4.  Aktive latente Steuern  0,00 0,00 0,00 
 5.  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  0,00 0,00 0,00 
       
   Bilanzsumme  13.580.060,65 13.467.001,30 -113.059,35 
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Bilanz zum 31. Dezember 2022 

Posten Bezeichnung 
31. Dezember 

2021 
31. Dezember 

2022 

Veränderung 
gegenüber dem 
Haushaltsvorjahr 

in ¬ 
   PASSIVA     
 1  Eigenkapital  6.923.256,59 6.450.285,75 -472.970,84 
 1.1  Kapitalrücklage  6.096.115,59 6.198.812,83 102.697,24 
 1.1.1  Allgemeine Kapitalrücklage  5.923.456,86 5.923.456,86 0,00 
 1.1.2  Zweckgebundene Kapitalrücklagen  172.658,73 275.355,97 102.697,24 
 1.2  Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 
 1.3  Ergebnisvortrag  1.462.798,79 827.141,00 -635.657,79 
 1.4  Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag  -635.657,79 -575.668,08 59.989,71 
 1.5  Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  0,00 0,00 0,00 
 2  Sonderposten  4.283.246,05 4.953.445,08 670.199,03 
 2.1  Sonderposten zum Anlagevermögen  4.283.246,05 4.953.445,08 670.199,03 
 2.1.1  Sonderposten aus Zuwendungen  4.189.949,47 4.009.791,22 -180.158,25 
 2.1.2  Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  93.296,58 85.697,55 -7.599,03 
 2.1.3  Sonderposten aus Anzahlungen  0,00 857.956,31 857.956,31 
 2.2  Sonderposten für den Gebührenausgleich  0,00 0,00 0,00 
 2.3  Sonderposten mit Rücklageanteil  0,00 0,00 0,00 
 2.4.  Sonstige Sonderposten  0,00 0,00 0,00 
 3  Rückstellungen  42.126,90 42.126,90 0,00 
 3.1  Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  0,00 0,00 0,00 
 3.2  Steuerrückstellungen  0,00 0,00 0,00 
 3.3  Sonstige Rückstellungen  42.126,90 42.126,90 0,00 
 4  Verbindlichkeiten  2.242.920,30 1.935.042,82 -307.877,48 
 4.1  Anleihen  0,00 0,00 0,00 
 4.2  Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  77.056,22 37.565,16 -39.491,06 
 4.2.1  Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  77.056,22 37.565,16 -39.491,06 
 4.2.2  Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  0,00 0,00 0,00 
 4.3  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen  0,00 0,00 0,00 
 4.4  Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  90.508,31 90.508,31 0,00 
 4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  56.472,23 96.119,45 39.647,22 
 4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  7.982,70 0,00 -7.982,70 
 4.7  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  0,00 0,00 0,00 
 4.8  Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  0,00 0,00 0,00 
 4.9  Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des  

öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen  45,88 0,00 -45,88 
 4.10  Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:  2.004.118,27 1.696.726,16 -307.392,11 
 4.10.1  Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand  1.432.372,08 1.159.058,76 -273.313,32 
 4.10.2  Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  571.746,19 537.667,40 -34.078,79 
 4.11  Sonstige Verbindlichkeiten  6.736,69 14.123,74 7.387,05 
 5  Rechnungsabgrenzungsposten  88.510,81 86.100,75 -2.410,06 
 5.1  Grabnutzungsentgelte  12.586,81 11.303,52 -1.283,29 
 5.2  Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte  0,00 0,00 0,00 
 5.3  Sonstige  75.924,00 74.797,23 -1.126,77 
 6.  Passive latente Steuern  0,00 0,00 0,00 
       
   Bilanzsumme  13.580.060,65 13.467.001,30 -113.059,35 
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Ergebnisrechnung Erläuterung 

Nr. 
Ertrags- und Aufwandsarten 

(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Ermächti-
gungen des 
Haushalts-

jahres 
2022 

Übertragene 
Ermächti-

gungen aus 
Haushalts-
vorjahren 

Gesamt-
ermächti-
gungen im 

Haushaltsjahr 
2022 

Ergebnis 
des Haushalts-

jahres 
2022 

Abweichung 
im Haushalts-

jahres 
2022 

Ergebnis 
des Haushalts-

vorjahres 
2021 

Übertragung 
von Ermäch-
tigungen in 
Haushalts-
folgejahre 

Kontonummer 

in ¬ 
1 2 3 4 5 6 7 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  1.057.700,00 0,00 1.057.700,00 1.216.861,30 -159.161,30 585.514,49 0,00 40 

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge  399.600,00 0,00 399.600,00 412.333,62 -12.733,62 1.152.308,68 0,00 41 

3 + Erträge der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 

4 + Öffentlich-rechtliche  Leistungsentgelte  69.000,00 0,00 69.000,00 72.731,71 -3.731,71 68.037,39 0,00 43 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  309.900,00 0,00 309.900,00 343.369,30 -33.469,30 330.627,99 0,00 441, 443-445 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  281.200,00 0,00 281.200,00 310.282,68 -29.082,68 382.319,08 0,00 442, 447, 448 

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  19.000,00 0,00 19.000,00 26.353,62 -7.353,62 -285.004,56 0,00 47 

9 + Sonstige laufende Erträge  46.300,00 0,00 46.300,00 70.906,56 -24.606,56 51.645,45 0,00 451, 46, 491 

10  Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  2.182.700,00 0,00 2.182.700,00 2.452.838,79 -270.138,79 2.285.448,52 0,00  

11 - Personalaufwendungen  236.800,30 0,00 236.800,30 235.028,75 1.771,55 206.412,17 0,00 50 

12 - Versorgungsaufwendungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  1.237.099,70 0,00 1.237.099,70 1.120.671,46 116.428,24 1.004.272,63 0,00 52 

14 - Abschreibungen  346.700,00 0,00 346.700,00 371.811,44 -25.111,44 359.514,18 0,00 53 

15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferaufwendungen  1.145.000,00 0,00 1.145.000,00 1.163.045,77 -18.045,77 1.216.210,74 0,00 54 

16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 

17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  30.600,00 0,00 30.600,00 17.484,94 13.115,06 10.445,29 0,00 57 

18 - Sonstige laufende Aufwendungen  166.800,00 0,00 166.800,00 120.464,51 46.335,49 124.251,30 0,00 56, 591 

19  Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 
11 bis 18)  3.163.000,00 0,00 3.163.000,00 3.028.506,87 134.493,13 2.921.106,31 0,00  

20  Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen 
(Saldo der Nummern 10 und 19)  -980.300,00 0,00 -980.300,00 -575.668,08 -404.631,92 -635.657,79 0,00  

21 - Einstellung in die Kapitalrücklage  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592 

22 + Entnahmen aus der Kapitalrücklage  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 

23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 

24 + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 

25  Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ 
Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 
und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)  -980.300,00 0,00 -980.300,00 -575.668,08 -404.631,92 -635.657,79 0,00  

  nachrichtlich:          

26  Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr     827.141,00    204 

27  Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember 
des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)     251.472,92     

           

 



3.  Finanzrechnung 
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Übersicht über die Teilrechnungen 
 

1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung 

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 
(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) 

Summe aller Teilhaushalte   
Hauptverwaltung und 

Bürgerdienste, Finanzen, Bau 
und Wirtschaftsförderung 1  

Zentrale Finanzdienstleistungen 
2  

   

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2022 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2022 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2022 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2022 

in ¬ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  1.057.700,00 1.216.861,30 1.057.700,00 1.216.861,30 0,00 0,00   

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge  399.600,00 412.333,62 399.600,00 412.333,62 0,00 0,00   

3 + Erträge der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  69.000,00 72.731,71 69.000,00 72.731,71 0,00 0,00   

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  309.900,00 343.369,30 309.900,00 343.369,30 0,00 0,00   

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  281.200,00 310.282,68 281.200,00 310.282,68 0,00 0,00   

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  19.000,00 26.353,62 19.000,00 18.956,12 0,00 7.397,50   

9 + Sonstige Erträge  46.300,00 70.906,56 46.300,00 70.906,56 0,00 0,00   

10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   2.182.700,00 2.452.838,79 2.182.700,00 2.445.441,29 0,00 7.397,50   

11 3 Personalaufwendungen  236.800,30 235.028,75 236.800,30 235.028,75 0,00 0,00   

12 3 Versorgungsaufwendungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  1.237.099,70 1.120.671,46 1.237.099,70 1.120.671,46 0,00 0,00   

14 3 Abschreibungen  346.700,00 371.811,44 346.700,00 371.546,44 0,00 265,00   

15 3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferaufwendungen  1.145.000,00 1.163.045,77 1.145.000,00 1.163.045,77 0,00 0,00   

16 3 Aufwendungen der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 3 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  30.600,00 17.484,94 0,00 0,00 30.600,00 17.484,94   

18 3 Sonstige Aufwendungen  166.800,00 120.464,51 166.800,00 120.439,51 0,00 25,00   

19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 
bis 18)   3.163.000,00 3.028.506,87 3.132.400,00 3.010.731,93 30.600,00 17.774,94   

20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der 
internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung 
der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)   -980.300,00 -575.668,08 -949.700,00 -565.290,64 -30.600,00 -10.377,44   

21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  0,00 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00   

22 3 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  100,00 96,00 100,00 96,00 0,00 0,00   

23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung  
der internen Leistungsbeziehungen und vor 
Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich 
Nummer 21 abzüglich Nummer 22)   -980.400,00 -575.668,08 -949.800,00 -565.290,64 -30.600,00 -10.377,44   
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2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung 

Nr. Ein- und Auszahlungsarten 
(gemäß  § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) 

Summe aller Teilhaushalte   
Hauptverwaltung und 

Bürgerdienste, Finanzen, Bau 
und Wirtschaftsförderung 1  

Zentrale Finanzdienstleistungen 
2  

   

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2022 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2022 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2022 

Gesamt-
ermächtigung 

Ergebnis 
2022 

in ¬ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  1.128.104,64 1.208.211,92 1.128.104,64 1.208.211,92 0,00 0,00   

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfereinzahlungen  222.770,02 230.233,75 222.770,02 230.233,75 0,00 0,00   

3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  67.207,63 70.228,87 67.207,63 70.228,87 0,00 0,00   

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  346.832,18 329.024,02 346.832,18 329.024,02 0,00 0,00   

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  299.597,38 307.154,66 299.597,38 307.154,66 0,00 0,00   

7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  19.000,00 25.939,32 19.000,00 18.956,12 0,00 6.983,20   

8 + Sonstige laufende Einzahlungen  54.949,00 56.429,59 54.949,00 56.429,59 0,00 0,00   

9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der 
Nummern 1 bis 8)   2.138.460,85 2.227.222,13 2.138.460,85 2.220.238,93 0,00 6.983,20   

10 3 Personalauszahlungen  237.420,30 232.709,07 237.420,30 232.709,07 0,00 0,00   

11 3 Versorgungsauszahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 3 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  1.290.554,84 1.111.508,46 1.290.554,84 1.111.508,46 0,00 0,00   

13 3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 
Transferauszahlungen  1.152.980,00 1.122.279,09 1.152.980,00 1.122.279,09 0,00 0,00   

14 3 Auszahlungen der sozialen Sicherungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

15 3 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  30.600,00 17.484,94 0,00 0,00 30.600,00 17.484,94   

16 3 Sonstige laufende Auszahlungen  171.396,93 88.778,66 171.396,93 88.778,66 0,00 0,00   

17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der 
Nummern 10 bis 16)   2.882.952,07 2.572.760,22 2.852.352,07 2.555.275,28 30.600,00 17.484,94   

18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung  (Saldo der 
Nummern 9 und 17)   -744.491,22 -345.538,09 -713.891,22 -335.036,35 -30.600,00 -10.501,74   

18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 
Leistungsbeziehungen   -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00   

18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach 
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 
(Summe der Nummern 18 und 18.1)   -744.591,22 -345.538,09 -713.991,22 -335.036,35 -30.600,00 -10.501,74   

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  498.409,75 922.368,13 498.409,75 922.368,13 0,00 0,00   

20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  42.800,00 42.488,45 42.800,00 42.488,45 0,00 0,00   

21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen  0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00   

22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

23 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe der Nummern 19 bis 23)   541.209,75 966.106,58 541.209,75 966.106,58 0,00 0,00   

25 3 Auszahlungen für Anlagevermögen  640.360,39 225.391,43 640.360,39 225.391,43 0,00 0,00   

26 3 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 
Kreditgewährungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

27 3 Sonstige Investitionsauszahlungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe der Nummern 25 bis 27)   640.360,39 225.391,43 640.360,39 225.391,43 0,00 0,00   

29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)   -99.150,64 740.715,15 -99.150,64 740.715,15 0,00 0,00   

30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des 
Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   -843.741,86 395.177,06 -813.141,86 405.678,80 -30.600,00 -10.501,74   

31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

32 3 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  122.100,00 121.951,06 0,00 0,00 122.100,00 121.951,06   

33 3 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)   -122.100,00 -121.951,06 0,00 0,00 -122.100,00 -121.951,06   

          



5.  Anhang 
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Vorbemerkung 

Der vorliegende Jahresabschluss konnte unter Berücksichtigung des zeitlichen und 

personellen Aufwandes für die Erstellung der Eröffnungsbilanz einschließlich deren Prüfung 

nicht fristgerecht zum 31. Mai 2023 aufgestellt werden (vgl. § 60 Abs. 4 KV M-V). 

 

A. Rechtsgrundlagen 

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2022 der Gemeinde Möllenhagen wurde unter 

Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und 

Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3, 44 Abs.3; 46; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt. 

Der Jahresabschluss ist in EUR aufgestellt. 

 

B. Lage der Gemeinde Möllenhagen 

B.1 Organisation 

 

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich zum 31. Dezember 2022 wie folgt dar: 

Die Gemeinde Möllenhagen ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Penzliner 

Land. Die geschäftsführende Gemeinde ist die Stadt Penzlin.  

 

Die Gemeinde Möllenhagen mit ihren Ortsteilen Bauernberg, Freidorf, Groß Varchow, 

Hoppenbarg, Kraase, Lehsten, Möllenhagen, Rethwisch, Rockow und Wendorf ist eine 

ländliche Wohngemeinde mit Ansiedlung von Landwirtschaft sowie kleinen Unternehmen des 

Handwerks und der Dienstleistungsbranche. Das Gemeindegebiet ist insgesamt 4.980,0 ha 

groß.  

 

Bis zum Jahr 2000 gehörte die Gemeinde Möllenhagen zum Amt Möllenhagen. Durch 

Verordnung ist das Amt Möllenhagen am 01.01.2001 in das Amt Penzliner Land eingeordnet 

und darin aufgegangen. Die Stadt Penzlin, als geschäftsführende Gemeinde des Amtes, 

nimmt seither die Verwaltung der Gemeinde Möllenhagen wahr. 

 
Die Organe der Gemeinde Möllenhagen sind: 

1. der Bürgermeister 

- Herr Thomas Diener 26. Mai 2019 Neuwahl für fünf Jahre; 

2. die Gemeindevertretung. 
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Die Gemeindevertretung setzt sich wie folgt zusammen. 

 

- CDU:      6 Sitze 

- Unabhängige Wählergemeinschaft: 5 Sitze  

- Einzelbewerber:    2 Sitze 

 

Der Aufbau der Verwaltung der Stadt Penzlin als geschäftsführende Gemeinde stellt 

sich zum 31.12.2022 wie folgt dar: 

 

1. Amt für Hauptverwaltung und Bürgerdienste 

2. Amt für Finanzen  

3. Amt für Bau und Wirtschaftsförderung  

 

 

B.2 Rahmenbedingungen 

B.2.1 Gemeindefläche 

Die amtsangehörige Gemeinde Möllenhagen umfasst eine Gemeindefläche von 49,8 

km². Die Anzahl der Einwohner beträgt per 31.12.2022 1.548. Daraus ergibt sich eine 

Besiedlungsdichte von 31,08 EW/km². 

 

Die Gemeinde Möllenhagen besteht aus den Ortsteilen Bauernberg, Freidorf, Groß 

Varchow, Hoppenbarg, Kraase, Lehsten, Möllenhagen, Rethwisch, Rockow und 

Wendorf.  

 

Die umliegenden Flächen der Gemeinde Möllenhagen werden vorwiegend 

landwirtschaftlich genutzt.  

 

B.2.2 Bevölkerungsentwicklung 

Per 31.12.2022 hatte die Gemeinde Möllenhagen 1.548 Einwohner. Die nachfolgende 

Übersicht zeigt die Entwicklung der Bevölkerungszahlen seit Ende 1996. 
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Zum Stand 31.12.2022 beträgt der Anteil der Frauen an der Einwohnerzahl mit 734 

Einwohnerinnen 48,04 %. 

 

Aufgrund des Trends der vergangenen Jahre ist in den nächsten Jahren voraussichtlich mit 

einem leichten Bevölkerungsanstieg zu rechnen.  

 

Alter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

> 60 412 416 419 436 444 448 432 444 

20- 60 833 825 814 785 784 769 776 779 

< 20 269 282 292 308 310 316 320 325 

 

Die Veränderung der Einwohnerzahlen ist u. a. auch aus der Veränderung der Altersgruppen 

bedingt. Eventuelle Abweichungen ergeben sich aus der statistischen Erhebung der 

Gemeinde und der Erhebung durch das Statistische Landesamt M-V. 

 

B.2.3 Infrastruktur 

Die Gemeinde Möllenhagen mit ihren Ortsteilen Bauernberg, Freidorf, Groß Varchow, 

Hoppenbarg, Kraase, Lehsten, Möllenhagen, Rethwisch, Rockow und Wendorf ist eine 

ländliche Wohngemeinde mit Ansiedlung von Landwirtschaft sowie kleinen Unternehmen des 

Handwerks und der Dienstleistungsbranche. Die größten Teile des Gemeindegebietes werden 

zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken genutzt.  

  Veränderungen Saldo der 
Veränderung Zeitraum Anzahl Zuzüge Fortzüge Geburten Sterbefälle 

31.12.1996 1.677 379 145 63 4 293 

31.12.2000 1.970 407 557 82 4 -72 

31.12.2005 1.898 630 926 98 127 -325 

31.12.2012 1.573 81 121 17 13 -36 

01.01.2013 1.558 17 25 83 90 -15 

31.12.2014 1.530 63 80 11 22 -28 

31.12.2015 1.514 66 86 14 10 -16 

31.12.2016 1.523 82 75 14 12 9 

31.12.2017 1.525 112 103 9 16 2 

31.12.2018 1.529 114 103 10 17 4 

31.12.2019 1.538 115 107 15 14 9 

31.12.2020 1.533 95 94 13 19 -5 

31.12.2021 1.528 73 91 16 10 -12 

31.12.2022 1.548 110 78 10 22 20 
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Aus der nachfolgenden Tabelle zum Gewerbesteueraufkommen ist zu erkennen, wie sich die 

wirtschaftliche Struktur der Gemeinde darstellt: 

 

Gewerbebetriebe 2022 87     
davon entfallen auf       

51 Betriebe keine Gewerbesteuer      
6 Betriebe bis 1.000 EUR  =  2.603,62 EUR 

18 Betriebe von 1.001 - 10.000 EUR =  710.319,38 EUR 
9 Betriebe über 10.000 EUR =  385.938,27 EUR 
3 Betriebe erhielten eine Gewerbesteuererstattung =  -513.096,64 EUR 
     585.764,63 EUR 

 
 
ý Grundstücke 

Die Gemeinde besitzt 484 gemeindeeigene Grundstücke mit einem Gesamtwert von  

5.120,4 T¬. 

 

ý Straßen und Wege: 

Zum Gemeindegebiet gehören Straßen und Wege mit einem Gesamtwert von 1.897,2 T¬.  

Straßenunterhaltungsarbeiten wurden mit einem Reparaturaufwand von 94 T¬ ausgeführt 

(inkl. Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung und Auflösung Rückstellung). 

 

B.2.4 Entwicklung der Hebesätze 

 

Jahr Grundsteuer A (v. H.) Grundsteuer B (v .H.) Gewerbesteuer (v. H.) 

2012 250 360 300 

2013 250 360 300 

2014 260 360 310 

2015 280 360 320 

2016 280 360 320 

2017 282 360 322 

2018 307 396 348 

2019 307 396 348 

2020 307 396 348 

2021 361 409 371 

2022 361 409 371 
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B.2.5 Partnerschaften mit anderen Städten 

Es bestehen keine Partnerschaften mit anderen Städten bzw. Gemeinden. 

 

B.2.6 Organisatorische Veränderungen 

Durch Verordnung wurde das Amt Möllenhagen am 01.01.2001 in das Amt Penzliner Land 

eingeordnet und ist darin aufgegangen. Die Stadt Penzlin nimmt als geschäftsführende 

Gemeinde die Verwaltung der Gemeinde Möllenhagen wahr. 

 

Es gibt keine weiteren öffentlich-rechtlichen Verträge mit anderen Gemeinden zur 

gemeinsamen Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. 

 

C. Gliederung des Jahresabschlusses  

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Eine 

weitere Untergliederung der Posten der Ergebnisrechnung gemäß § 2 GemHVO-Doppik, der 

Finanzrechnung gemäß § 3 GemHVO-Doppik sowie der Bilanz gemäß § 47 Abs. 4 und 5 

GemHVO-Doppik wurde nicht vorgenommen. 

 

D. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 

1. Januar 2018 nicht geändert. 

 

E. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz 

Nachfolgend werden mindestens die wesentlichen Abweichungen dargestellt. Die 

Wesentlichkeitsgrenzen in der Bilanz stellen sich wie folgt dar: 

 

Bilanzposten Bezugsgröße Wesentlichkeitsgrenze 
Posten des Anlagevermögens 0,5 % der Summe des AV 63.000 ¬ 
Posten des Umlaufvermögens 0,5 % der Summe des UV 4.350 ¬ 
Sonderposten 0,5 % der Summe der Sonderposten 24.800 ¬ 
Rückstellungen 0,5 % der Summe der Rückstellungen 210 ¬ 
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Verbindlichkeiten 0,5 % der Summe der Verbindlichkeiten 9.700 ¬ 

E.1 Anlagevermögen 

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und ihre Entwicklung 

im Haushaltsjahr 2022 sind in einer gesonderten Anlagenübersicht (Anlage I) dargestellt. 

 

E.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

01.01.2022 31.12.2022 

4,00 ¬ 4,00 ¬ 

 
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2022 durch eine 

Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Es ergeben 

sich keine Veränderung.  

 

E.1.2 Sachanlagen 

01.01.2022 31.12.2022 

12.629.403,12 ¬ 12.503.413,21 ¬ 

 

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2022 durch eine Buchinventur 

erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. In der Regionalschule und 

in der Turnhalle wurden Veränderungen im Zuge einer körperlichen Inventur berücksichtigt. 

Zugänge des Haushaltsjahres 2022 wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 

bewertet. Bei den Herstellungskosten wurden Gemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital 

nicht in die Bewertung einbezogen. Die planmäßige lineare Abschreibung wurde gemäß 

Bestandsliste fortgeführt. 

 

Die Veränderung des Sachanlagevermögens stellt sich wie folgt dar: 

 
 

  Bilanz 
    Betrag in ¬ 
  Anfangsbestand 01.01.2022 12.629.403,12 
+ Zugänge 169.409,03 
     
- Abgänge 295.398,94 
+ Umbuchungen 0,00 
+ Zuschreibungen Abschreibungen im Haushaltsjahr 0,00 

- Umbuchungen Abschreibungen im Haushaltsjahr 0,00 



33 

 

+ Abschreibungen auf Abgänge 0,00 

= Endbestand 31.12.2022 12.503.413,21 

 

Abgleich mit der Finanzrechnung 

Pos. FR Bezeichnung  Ist 
in ¬ 

25 Auszahlungen für Anlagevermögen 225.391,43 

Zugang Sachanlagevermögen (siehe oben) 169.409,03 

Differenz - 55.982,40 

 

 

Insgesamt wurden 225.391,43 ¬ investive Auszahlungen im Jahr 2022 getätigt. Zugang 

zum Sachanlagevermögen sind mit 169.409,03 ¬ beziffert, sodass es eine Differenz in 

Höhe 55.982,40 ¬ zu erläutern gilt. Bei der Differenz handelt es sich um zahlungsneutrale 

Zugänge zum Anlagevermögen aufgrund des Übergangs der Straßenbaulast div. 

Grundstücke gem. §13 II StrWG MV an die Gemeinde Möllenhagen. Dieser Vorgang ist 

zahlungsneutral und wirkt sich mithin nicht auf die Finanzrechnung der Gemeinde aus. Die 

Abweichung zwischen Zugang zum Sachanlagevermögen und den investiven 

Auszahlungen ist an dieser Stelle korrekt und nachvollziehbar. 

 

 

E.1.2.1 D.1.2.1 Kürzere Nutzungsdauer 3 Begründung gem. § 34 Abs. 2 GemHVO-

Doppik 

Gem. § 34 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, 

deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige 

Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die 

wirtschaftliche Nutzungsdauer. 

 

Bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ist nach § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik die 

landeseinheitliche Abschreibungstabelle zu beachten. Die Gemeinde kann in begründeten 

Einzelfällen eine kürzere Nutzungsdauer zugrunde legen; dies ist gem. § 48 Abs. 2 Nr. 18 

GemHVO-Doppik im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Für die Annahme einer 

kürzeren Nutzungsdauer kommen u.a. technische, rechtliche oder wirtschaftliche Gründe in 

Betracht. 
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Gebraucht erworbene abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind über 

die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Restnutzungsdauer ist 

sachgerecht zu schätzen und darf die in der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle 

aufgeführte Nutzungsdauer für einen vergleichbaren neuwertigen Vermögensgegenstand 

nicht übersteigen. 

 

2022 wurden keine Vermögensgegenstände dem Sachanlagevermögen zugeführt, bei 

denen eine kürzere Nutzungsdauer als durch die landeseinheitliche Abschreibungstabelle 

vorgeschrieben, angesetzt. 

 

E.1.3 Finanzanlagen  

01.01.2022 31.12.2022 

93.038,62 ¬ 93.038,62 ¬ 
 

Der Anteil der Gemeinde Möllenhagen am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der 

E.ON edis AG wurde unter dem Posten 1.3.5 bilanziert (44.129 Aktien mit einem Gesamtwert 

von 91.840,28 ¬). 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Aktien der Gemeinde 

Möllenhagen mit dem Beitrittsbeschluss zum Kommunalen Anteilseignerverband an diesen 

übergegangenen sind. Damit ist die Gemeinde Möllenhagen nicht mehr Eigentümerin der 

Aktien. Aus diesem Grund muss die Gemeinde nur ihre Mitgliedschaft im Kommunalen 

Anteilseignerverband bilanziell erfassen. Die Bewertung der Mitgliedschaft im Kommunalen 

Anteilseignerverband erfolgt in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde mit dem anteiligen 

Eigenkapital des Kommunalen Anteilseignerverbandes zum 31.12.2007 / 01.01.2008. 

 

Unter dem Posten 1.3.5 wurde des Weiteren der Anteil der Gemeinde Möllenhagen am 

Stammkapital des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband in Höhe von 1.198,34 ¬ bilanziert.  

 

Die erfassten Werte haben sich gegenüber dem Beginn des Haushaltsjahres nicht verändert. 

 

E.2 Umlaufvermögen  

01.01.2022 31.12.2022 

856.601,72 ¬ 869.817,03 ¬ 
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Das Umlaufvermögen bezeichnet diejenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu 

bestimmt sind, der dauernden Aufgabenerfüllung zu dienen. Zum Umlaufvermögen gehören 

u.a. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und liquide Mittel. 

 

E.2.1 Vorräte 

01.01.2022 31.12.2022 

781.222,23 ¬ 781.222,23 ¬ 
 

 

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 wurden Vorräte in Höhe von 781.222,23 ¬ erfasst. 

Hierbei handelt es sich u.a. um Forderungen aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten 

aus dem Wohnungswesen, die unter dem Posten 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse/unfertige 

Leistungen ausgewiesen sind (83.364,79 ¬). 

 

Die unter dem Posten 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 

ausgewiesenen 697.857,44 ¬ setzen sich wie folgt zusammen: 

 
  

Bilanz 

    Betrag in ¬ 

  Anfangsbestand 01.01.2022 697.857,44 

+ Zugänge 0,00 

- Abgänge 0,00 

     

     

    

+ Umbuchungen 0,00 

- Abschreibungen 0,00 

- Umbuchungen Abschreibungen im Haushaltsjahr 0,00 

+ Abschreibungen auf Abgänge 0,00 

= Endbestand 31.12.2022 697.857,44 

 

E.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

01.01.2022 31.12.2022 

75.379,49 ¬ 88.594,80 ¬ 
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Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ist durch eine Beleginventur 

nachgewiesen und mit der offenen Postenliste abgestimmt. Die Forderungen und sonstigen 

Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren beizulegenden 

Wert angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden 

durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. 

 

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Einzelwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 

6.497,88 ¬ vorgenommen. 

 

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Bilanzstichtag 

eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Hinsichtlich der Aufgliederung des 

Forderungsbestandes und der Darstellung ihrer Fristigkeiten verweisen wir auf die 

Forderungsübersicht (Anlage II). 

 
Die Stadt Penzlin führt als geschäftsführende Gemeinde die Kassengeschäfte für das Amt 

Penzliner Land und die amtsangehörigen Gemeinden. Verbindlichkeiten gegenüber der 

Einheitskasse (Passiva Pos. 4.10.1) wurden in Höhe von 1.159.058,76 ¬ bilanziert. 

Die Forderungen/Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand sind durch 

einen Auszug aus dem Tagesabschluss (Hauptbuch) nachgewiesen. Der Bestand der 

Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr 

um 273.313,32 ¬ erhöht.  

Die Veränderungen des Bestandes im Jahr 2022 werden durch die Finanzrechnung 

aufgezeigt. 

 

Sonstige Vermögensgegenstände wurden in Höhe von -16,20 ¬ bilanziert. Sonstige 

Vermögensgegenstände sind ein Sammelposten für Ansprüche, die nicht unter die anderen 

Kategorien (z.B. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, öffentlich-rechtliche 

Forderungen, privatrechtliche Forderungen, Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen 

Bereich) fallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus 

Vorjahresabgrenzungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen (hier insbesondere 

Strom). 

 

E.2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 

01.01.2022 31.12.2022 

0,00 ¬ 0,00 ¬ 
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In der Gemeinde Möllenhagen wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände 

bilanziert.  

 

E.2.4 Liquide Mittel 

01.01.2022 31.12.2022 

0,00 ¬ 0,00 ¬ 

In der Gemeinde Möllenhagen wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände 
bilanziert. 
 

E.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

01.01.2022 31.12.2022 
1.013,19 ¬ 728,44 ¬ 

 

Zum Bilanzstichtag wurden folgende Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 36 Abs. 1 
GemHVO-Doppik in Höhe 728,44 ¬ gebildet. 
 

F. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz 

F.1  Eigenkapital 

01.01.2022 31.12.2022 
6.923.256,59 ¬ 6.450.285,75 ¬ 

  
Die Erhöhung des Eigenkapitals gegenüber dem Vorjahr resultiert aus folgenden 
Vorgängen: 
 

Bilanz 
Pos. 

Bezeichnung Stand Stand Veränderu
ng  Begründung Veränderung 01.01.2022 31.12.2022 

  Angaben in ¬ 

1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage 5.923.456,86 5.923.456,86 0,00 

-     Vermögenszuordnungen div. 
Grundstücke im Gemeindegebiet 

1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage 172.658,73 275.355,97 102.697,24 

-     Zweckgebundene Kapitalrücklage aus 
investiv gebundenen Zuweisungen 

1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen 0 0 0 

Rücklagen für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich 

  

Auflösung FAG-Rücklage nach § 37 
GemHVO-Doppik aus dem Jahr 2017 

 

1.3 Ergebnisvortrag  1.462.798,79 827.141,00 -635.657,79 

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -635.657,79 -575.668,08 59.989,71 
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Das Jahresergebnis 2022 vor 
Veränderung der Rücklagen beträgt -
635.657,79 ¬.  
Das Jahresergebnis beträgt nach 
Veränderung der Rücklagen -575.668,08 
¬. 

 

Das Jahresergebnis 2022 vor Veränderung der Rücklagen beträgt -635.657,79 ¬. Das 

Jahresergebnis beträgt nach Veränderung der Rücklagen -575.668,08 ¬ (siehe Pos. 25 

ErgR). Dies zeigt sich in der Bilanz unter der Position 1.4 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 

 

F.2 Sonderposten 

01.01.2022 31.12.2022 

4.283.246,05 ¬ 4.953.445,08 ¬ 
 

 

Der Bilanzposten enthält die gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik auszuweisenden 

erhaltenen Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens. Zugänge des 

Haushaltsjahres wurden mit den Zuführungsbeträgen lt. Zuwendungsbescheiden passiviert. 

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte linear entsprechend der planmäßigen 

Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Die 

Erfassung und Fortschreibung erfolgt auf Inventarlisten und in der Anlagenbuchhaltung. Die 

Entwicklung der Sonderposten wird in der Anlage- und Sonderpostenübersicht (siehe 

Anlage) aufgezeigt.  

 

Der Posten 2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

  Bilanz 

    Betrag in ¬ 

  Anfangsbestand 01.01.2022 4.283.246,05 

+ Zugänge 857.956,31 

- Abgänge 0,00 

+ Umbuchungen 0,00 

- Abschreibungen (Auflösung Sonderposten) 187.757,28 

   davon im Wesentlichen 
 

  Sonderposten aus Zuwendungen 180.158,25 

  Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 7.599,03 

+ Abschreibungen (Erträge) auf Abgänge 0,00 

= Endbestand 31.12.2022 4.953.445,08 



39 

 

 

Abgleich mit der Finanzrechnung 

In der Finanzrechnung sind insgesamt 922.368,13 ¬ investive Finanzeinzahlungen 

verbucht worden. Die Finanzrechnung ist mithin korrekt ausgewiesen. Ein Abgleich mit der 

Bilanz ist möglich. 

 

F.3 Rückstellungen 

 

01.01.2022 31.12.2022 

42.126,90 ¬ 42.126,90 ¬ 
 

 

Rückstellungen wurden gemäß § 35 GemHVO-Doppik gebildet. Sonstige Rückstellungen 

wurden mit dem voraussichtlichen Betrag der Inanspruchnahme bewertet. Rückstellungen 

für Pensionen und Beihilfeverpflichtungen wurden nicht gebildet. Die Zusammensetzung 

und Entwicklung der Rückstellungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

 
 

Art Stand 
01.01.2022 

Zuführun
g 2022 

Inanspruch
-nahme 

2022 

Auflösung 
2022 

Stand 
31.12.2022 

  ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 

Personalrückstellungen           

Pensionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beihilfen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rückstellungen für 
unterlassene Instandhaltung 

19.781,03 0,00 0,00 0,00 19.781,03 

Rückstellungen für 
ausstehende Rechnungen 
(hier: 
Jugendfeuerwehrbekleidung
) 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Andere Sonstige 
Rückstellungen 

22.345,87 0,00 0,00 0,00 22.345,87 

Summe 42.126,90 0,00 0,00 0,00 42.126,90 

 

F.4 Verbindlichkeiten 

01.01.2022 31.12.2022 

2.242.920,30 ¬ 1.935.042,82 ¬ 

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 wurde durch eine Beleginventur 

nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet. 
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Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind durch entsprechende Verträge sowie 

entsprechende Bankbestätigungen nachgewiesen. Der Bestand setzt sich wie folgt 

zusammen: 

 

 

 

 

    Angaben in ¬ 

Vertragspart
ner 

Konto Bilanz-
positio

n 

Ursprungs-
kapital 

Stand 
31.12.2022 

Tilgung 
des Jahres 

Stand  
01.01.2022 

FR 2022 
(Zeile 32) 

Abwei
chung 
zur FR 

Müritz-
Sparkasse  

31522 4.2.1 51.600,00 ¬ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe Konto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Müritz-
Sparkasse 

31523 4.2.1 42.000,00 ¬ 29.447,15 8.368,55 37.815,70 4.184,30 0,00 

Müritz-
Sparkasse 

31523 4.2.1 1.000.000,0
0 DM/ 

511.291,88 
¬ 

0,00 14.939,79 14.939,79 29.834,94 0,00 

Müritz-
Sparkasse 

31523 4.2.1 108.550,00 
¬ 

8.118,01 16.182,72 24.300,73 16.111,75 0,00 

Müritz-
Sparkasse 

31523 4.2.1 1.664.120,2
7 ¬ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe Konto 31523: 37.565,16 39.491,06 77.056,22 39.491,06 0,00 

LFI 31993 4.10.2 4.500.000,0
0 DM/ 

2.300.813,4
7 ¬ 

535.710,00 82.460,00 618.170,00 82.460,00 0,00 

Summe Konto  535.710,00 82.460,00 618.170,00 82.460,00 0,00 
         

Summe Bilanzposition 4.2.1: 37.565,16 39.491,06 77.056,22 
  

Summe Bilanzposition 4.10.2: 535.710,00 82.460,00 618.170,00 
  

Summe gesamt: 573.275,16 121.951,06 695.226,22 121.951,0
6 

0,00 

 

Die Tilgungen gem. Vertragsregister und Bilanz entsprechen den Auszahlungen für 

Tilgungen gem. der Finanzrechnung. Eine Abweichung zur Finanzrechnung wurde nicht 

festgestellt. Die Stadt Penzlin führt als geschäftsführende Gemeinde die Kassengeschäfte 

für das Amt Penzliner Land und die amtsangehörigen Gemeinden.  

Unter dem Posten 4.10.1 der Gemeinde Möllenhagen wurden zum Bilanzstichtag 

Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe 1.159.058,76 ¬ 

(Vorjahr 3 273.313,32 ¬) erfasst.  
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Sonstige Verbindlichkeiten (Pos. 4.11) wurden in Höhe von 14.123,74 ¬ bilanziert. Sie sind 

ein Sammelposten für diejenigen Verbindlichkeiten, die nicht unter die anderen Kategorien 

(z.B. Anleihen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen etc.) fallen. 

 

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten 

sind in der Verbindlichkeitenübersicht (siehe Anlage) aufgezeigt. 

 

F.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

01.01.2022 31.12.2022 

88.510,81 ¬ 86.100,75 ¬ 
 

Der Bilanzposten enthält gemäß § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik Einnahmen des 

Haushaltsjahres, deren Ertragswirksamkeit in den Folgejahren eintritt. Nachfolgende 

passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet: 

 EUR 

Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsentgelte 11.303,52 ¬ 

Rechnungsabgrenzung Pachtzins Flächen für 

Freiflächenphotovoltaikanlage 

74.797,23 ¬ 

  

 86.100,75 ¬ 

 

 

G. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

G.1 Vermögens- und Finanzlage 

In der nachfolgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2022 nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den Eröffnungsbilanzwerten 
gegenübergestellt. Dabei wurden Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von 
über einem Jahr als langfristig eingestuft. 
 
  31.12.2022 01.01.2022  + / - 

  T¬ % T¬ % T¬ 

Aktiva           

Immaterielle 
Vermögensgegenstände 

0 0,0 0 0,0 ±0 

Sachanlagen 12.503 148,4 12.629 137,1 -126 

Finanzanlagen 93 1,0 93 1,0 ±0 

Anlagevermögen 12.596 149,5 12.722 138,1 -126 

abzgl. Wald/ Forsten 66 0,7 66 0,7 ±0 
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abzgl. Rückstellungen für 
unterlassene Instandhaltung 

20 0,2 20 0,2 ±0 

abzgl. Sonderposten zum 
Anlagevermögen 

4.953 58,8 4.283 46,5 +670 

Netto- Anlagevermögen 7.557 89,7 8.353 90,7 -796 

Langfristiges gebundenes 
Vermögen 

7.557 89,7 8.353 90,7 -796 

Vorratsvermögen 781 9,3 781 8,5 ±0 

abzgl. sonstige 
Sonderposten/Gebührenausgleich 

0 0,0 0 0,0 ±0 

Forderungen, sonstige 
Vermögensgegenstände und 
Rechnungsabgrenzungsposten 

89 1,1 76 0,8 +13 

Liquide Mittel 0 0,0 0 0,0 ±0 

Kurzfristig gebundenes 
Vermögen 

870 10,3 857 9,3 +13 

SUMME BEREINIGTE AKTIVA 8.427 100,0 9.210 100,0 -783 

Passiva           

Kapitalrücklagen, bereinigt um 
Wald/Forsten 

6.133 72,6 6.030 65,3 +103 

zweckgebundene 
Ergebnisrücklagen 

0 0,0 0 0,0 ±0 

Ergebnisvortrag 827 9,8 1.463 15,9 -636 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -576 -6,8 -636 -6,9 +60 

Eigenkapital, bereinigt um 
Wald/Forsten 

6.384 75,6 6.857 74,3 +103 

Mittel- und langfristige 
Verbindlichkeiten 

          

gegenüber Kreditinstituten 1.734 20,5 2.081 22,5 -347 

Langfristige Rückstellungen 0 0,0 0 0,0 ±0 

Langfristig verfügbares Kapital 8.118 96,1 8.938 96,8 -820 

Kurzfristige Rückstellungen 42 0,5 42 0,5 ±0 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 
gegenüber 

          

Kreditinstituten 187 2,2 155 1,7 +32 

Sonstige Verbindlichkeiten und            

Rechnungsabgrenzungsposten 100 1,2 95 1,0 +5 

Kurzfristiges Fremdkapital 329 3,9 292 3,2 +37 

SUMME BEREINIGTE PASSIVA 8.447 100,0 9.230 100,0 -783 

 
Das Anlagevermögen wurde bereinigt um den Wert der erhaltenen Zuwendungen und 

Beiträge zum Anlagevermögen (Sonderposten), um den Wert der Rückstellungen für 

unterlassene Instandhaltung sowie um den Wert von Wald und Forsten. Entsprechend wurde 

das Eigenkapital um den Wert von Wald und Forsten bereinigt. 

 

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitete Bilanz zeigt eine Veränderung 

der Bilanzsumme um -113 T¬. Auf der Aktivseite ist dies insbesondere auf die Veränderung 

des Netto-Anlagevermögens um -126 T¬ zurückzuführen.  

 

Auf der Passivseite ist es insbesondere durch eine Veränderung des Eigenkapitals und einer 

Veränderung der mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
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begründet, sowie eine Veränderung der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Vermögens- und 

Finanzlage ist geordnet. 

 

G.1.1 Entwicklung des Brutto-Anlagevermögens 

 

Das Anlagevermögen in Höhe von 12.225 T¬ ist zum 31. Dezember 2022 zu 35,04 % aus 

unterschiedlichen Fördermitteln (4.283 T¬) und zu 5,69 % aus Investitionskrediten (695,2 T¬) 

finanziert. 

 

 2021 2022 
 ¬ ¬ 

Anschaffungswerte     
Anfangsstand 01.01. 12.958.671,40 12.722.445,74 

Korrekturen 0,00 0,00 

Zugänge 123.288,52 169.409,03 

Abgänge 0,00 0,00 

Umbuchungen 0,00 0,00 

Endstand 13.081.959,92 12.596.455,83 

Abschreibungen     

Anfangsstand 01.01. 359.514,18 371.811,44 

Korrekturen 0,00 0,00 

Umbuchungen 0,00 0,00 

Zugänge 0,00 0,00 

Abgänge 0,00 0,00 

Endstand 359.514,18 371.811,44 

Buchwerte zum 31.12. 12.722.445,74 12.224.644,39 

 
 

  

G.1.2 Eigenkapitalentwicklung 

 

 
01.01.2022 

  

Korrekturen  

  

Einstellungen/ 

  
31.12.2022 

§ 12 Entnahmen 

 EUR   EUR   EUR   EUR 

Kapitalrücklage (2010) 0   0,00   0,00   0,00 

allgemeine Kapitalrücklage 
(2011) 

5.923.456,86   0,00   0,00   5.923.456,86 

zweckgebundene Kapitalrücklage 
(2012) 

172.658,73   0,00   102.697,24   275.355,97 

zweckgebundene Kapitalrücklage 
aus kameralen Rücklagen (2018) 

0   0,00   0,00   0,00 

Zweckgebundene 
Ergebnisrücklage 

0,00   0,00   0,00   0,00 
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Ergebnisvortrag  1.462.798,79   0,00   -635.657,79   827.141,00 

Jahresergebnis  -635.657,79   0,00   59.989,71   -575.668,08 

Summe 6.923.256,59  0,00  -472.970,84  6.450.285,75 

 

 

Das Eigenkapital der Gemeinde hat sich gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022 

um 472,9 T¬ verringert. Die vorgenommenen Einlagen und Entnahmen entsprechenden 

Regelungen der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik. 

 

 

 

Eigenkapitalentwicklung im Planungszeitraum 

 
 

Planung* 
 

 Planung* 
 

Planung* 
 

Planung* 

31.12.2022  31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 
 

EUR 
 

 EUR 
 

EUR 
 

EUR 

Stand Vorjahr 6.450.285,75 
 

 5.272.085,75 
 

4.642.085,75 
 

4.017.785,75 

Zugänge 311.300,00 
 

 77.500,00 
 

77.500,00 
 

77.500,00 

(FHH Z. 28 + inv. SZW)  

Abgänge 282.300,00 
 

 120.300,00 
 

120.300,00 
 

120.300,00 

(FHH Z. 24)  

geplantes Jahresergebnis -1.207.200 
 

 -587.200,00 
 

-581.500,00 
 

-544.200,00 

(ErgHH, Z. 25)  

Summe 5.272.085,75 
 

 4.642.085,75 
 

4.017.785,75 
 

3.430.785,75 
   

 
     

* Grundlage Planung 2022 
  

 
     

 

 
 
 

G.1.3 Ausgewählte Bilanzkennzahlen 

 31.12.2022 01.01.2022 

Anlagenintensität (ohne Wald/Forsten)   
Nettoanlagevermögen x 100  86,68% 90,69% 

Gesamtvermögen 
  

   

Anlagendeckung (ohne Wald/Forsten)   
Eigenkapital x 100  84,48% 82,09% 

Nettoanlagevermögen      

durchschnittlicher öffentlich-rechtlicher Forderungsbestand 
Öffentlich-rechtliche Forderungen x 100  2,34% 19,13% 

Öffentl.-rechtliche Entgelte, Steuern u. ä. Abgaben 
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-    durchschnittlicher Wertberichtigungssatz   
Summe der Wertberichtigungen x 100  18,13% 21,65% 

Nominalwert der Forderungen 
 

 
(ohne Forderungen ggü. Einheitskasse)   

 
  

-     Eigenkapitalquote (ohne Wald/Forsten)   
Eigenkapital x 100  75,76% 74,45% 

Gesamtkapital 
 

 
 

  
-      Verschuldungsgrad   

Fremdkapital x 100  28,10% 23,81% 

Gesamtkapital 
 

 
 

  
-      Anteil der Gesamtverschuldung pro Einwohner  

 

Summe Rückstellungen u. Verbindlichkeiten   1.476,13 ¬ 1.369,07 ¬ 
Anzahl der Einwohner 

 
 

 

 

Die o.g. Kennzahl Anlagendeckung ist wesentlich durch den hohen Anteil des 

Infrastrukturvermögens und des Anteils der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen 

Rechte beeinflusst. 

 
 

G.1.4 Deckungsgrade des Vermögens 

Zur Darstellung der Vermögens- und Finanzlage wurden die Posten der Bilanz nach 

Fristigkeiten gegliedert und dabei einen Zeitraum bis zu einem Jahr als kurzfristig angesehen. 

Dabei ergibt sich hinsichtlich der Deckungsverhältnisse das folgende stichtagsbezogene Bild: 

 

  31.12.2022 01.01.2022 

  T¬ T¬ 
Langfristig gebundenes Vermögen 7.557 8.353 
Langfristig verfügbares Kapital 8.118 8.938 

Über-/Unterdeckung -561 -585 
Kurzfristig gebundenes Vermögen 870 857 
Kurzfristiges Fremdkapital 329 292 

Über-/Unterdeckung 541 565 
 

G.1.5  Finanzierungen der Investitionen im Haushaltsjahr 2022 
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Posten 
Nr. 

Postenbezeichnung in 
der Finanzrechnung 

Gesamtermächtigung 

Übertragene 
Ermächtigungen 

aus HH-
Vorjahren 

Ergebnis 

    ¬ ¬ ¬ 

19 Jahresbezogenes Saldo 
der laufenden Ein- und 
Auszahlungen 

-744.491,22 79.108,78 -345.538,09 
 
 

23 Summe der 
Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

498.409,75 144.909,75 922.368,13 

38 Summe der 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

640.845,65 244.545,65 225.391,43 

39 Saldo der Ein.- u. 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

-99.635,90 -99.635,90 740.715,15 

 
 

Investive Einzahlungen waren in Höhe 498.409,75 ¬ geplant (Gesamtermächtigung). 

Vorgelegen haben hier 144.909,75 ¬ übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren. 

 

 

Investive Auszahlungen wurden im Wesentlichen für folgende Bereiche geleistet: 

 

Wesentliche Investitionen bis 2022 (Planung Auszahlungen laut HH-Plan 2022):  

Produkt   Maßnahme   
Auszahlungen 

in ¬ 

IST 2022 

11403 Bauhof 3 Dreiseitenkipper 13.000 0,00

12607 Beschaffung eines TSF-W Feuerwehr Kraase 161.014,74 161.014,74

54100 Gemeindestraßen 3 Ausbau Straße Am Burgwall 383.300 0,00

 Wesentliche Auszahlungen für Investitionen bis 2022: 557.314,74 161.014,74

 

Wesentliche Einzahlungen für Investitionen bis 2022 (Planung Einzahlungen laut HH-Plan 
2022):  
 
Produkt   Maßnahme   Einzahlungen 

in ¬ 

 
IST 2022 

12607 Beschaffung eines TSF-W Feuerwehr Kraase 
144.909,75 

 
144.909,75

54100 Gemeindestraßen 3 Ausbau Straße Am Burgwall 250.900 674.761,14

54100 Gemeindestraßen 3 Zuweisungen, Wegfall 

Straßenausbaubeiträge 

42.800 42.288,45
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Produkt   Maßnahme   Einzahlungen 
in ¬ 

 
IST 2022 

12607 Beschaffung eines TSF-W Feuerwehr Kraase 
144.909,75 

 
144.909,75

61100 Infrastrukturpauschale vom Land  102.600 102.697,24

 Wesentliche Investitionseinzahlungen bis 2022: 541.209,75 964.656,58

 

Die Finanzierung soll vorrangig aus Fördermitteln, Beiträgen und Zuwendungen erfolgen.  

 

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist darauf hinzuwirken, dass Investitionen nur noch 

dann getätigt werden, wenn sie ohne neue Kreditaufnahmen finanziert werden können, da 

jede Kreditaufnahme das strukturelle Defizit über die sich anschließende Tilgung weiter erhöht. 

Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen sollten in Anbetracht der schwierigen 

finanziellen Situation im Finanzhaushalt nur noch in folgenden Fällen erfolgen:  

 

- zur Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch Einnahmen 

gedeckt werden, bzw. maßnahmenbedingt Minderausgaben auf Dauer nachgewiesen 

werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind solche, die den laufenden 

Haushalt auch in Zukunft entlasten; 

 

- zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger Ersatzinvestitionen, 

soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können; 

 

- im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch aussagekräftige 

Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 Abs. 2 und 3 GemHVO belegt ist (vorherige 

Kosten-Nutzenanalyse, Veranschlagungsreife). 

 

Im Bereich der Investitionen ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass Maßnahmen, die ohne 

Fördermittel durchgeführt werden, vollständig über den Ergebnishaushalt abgeschrieben 

werden und damit auch dort den Haushaltsausgleich in den Folgejahren erschweren. 

Der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in das Anlagevermögen 225.391,43 ¬ 

(Pos. 28) konnte im Haushaltsjahr 2022 durch die Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit 966.106,58 T¬ (Pos. 24) gedeckt werden.  

 

Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist 2022 nicht erforderlich geworden. Ein Wegfall der 

dauernden Leistungsfähigkeit liegt aufgrund des unausgeglichenen Ergebnis- und 

Finanzhaushaltes für 2022 vor. 
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H. Angaben zur Ergebnisrechnung 

Die Wesentlichkeitsgrenzen in der Ergebnisrechnung stellen sich wie folgt dar: 

 

Posten der Ergebnisrechnung  Bezugsgröße Wesentlichkeits-
grenze 

Ertragsposition Nr. 10 größer 1% Summe der Erträge 22.300 ¬ 
Aufwandsposition Nr. 18 größer 1% Summe der 

Aufwendungen 
25.700 ¬ 

 

Positionen, die unter der Wesentlichkeitsgrenze liegen, werden nicht weiter erläutert. 

 

H.1 Erträge 

 Gesamtermächtigung Ergebnis Abweichung 

 in ¬ in ¬ in ¬ 

Posten Nr. 10: 

Summe der Erträge  

2.182.700,00 2.452.838,79 -270.138,79 

 

Die gegenüber der Gesamtermächtigung erzielten Mehrerträge resultieren im Saldo aus Mehr- 

bzw. Mindererträgen in den folgenden wesentlichen Posten: 

 

H.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  1.057.700,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  1.216.861,30 ¬ 

Mehrerträge 159.161,30 ¬ 

Die oben genannte Wesentlichkeitsgrenze ist überschritten. 

 

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 

  
Gesamtermächtigungen 

2022 
Ergebnis 

2022 
Abweichung 

  in ¬ 

Steuern und ähnliche 
Abgaben  

1.057.700,00 1.216.861,30 159.161,30 

davon im Wesentlichen:   
 

  

40120000 Grundsteuer B 213.100,00 157.731,66 -55.368,34 

40130000 Gewerbesteuer 252.800,00 451.520,11 198.720,11 

40210000 Gemeindeanteil 
an der Einkommensteuer 

410.300,00 423.215,56 12.915,56 
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H.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Position 2) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  399.600,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  412.333,62 ¬ 

Mehrerträge  12.733,62 ¬ 

 

H.1.3 Erträge der sozialen Sicherung (Position 3) 

Erträge der sozialen Sicherung sind 2022 nicht angefallen. 

 

H.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 4) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  69.000,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres 72.731,71 ¬ 

Mehrerträge 3.731,71 ¬ 

H.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  309.900,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres 343.369,30 ¬ 

Mehrerträge 33.469,30 ¬ 
 

Die Mehrerträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 

 

  
Gesamtermächtig

ungen 2022 
Ergebnis 

2022 
Abweichung 

  in ¬ 
Privatrechtliche 
Leistungsentgelte  

309.900,00 343.369,30 33.469,30 

davon im Wesentlichen:       

44110001 Mieten und 
Pachten für Grundstücke 
(Anklamer bws) 

259.800,00 291.376,52 31.576,52 

H.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6)  

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  281.200,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres 310.282,68 ¬ 

Mindererträge -29.802,68 ¬ 
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Die Mehrerträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 

 

  
Gesamtermächtigungen 

2022 
Ergebnis 

2022 
Abweichung 

  in ¬ 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen  

281.200,00 310.282,68 -29.082,68 

davon im Wesentlichen:       

44243000 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen von 
Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 

272.500,00 283.336,10 -10.836,10 

44242000 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen vom Land 

0,00 1.763,41 -1.763,41 

44251000 
Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen von 
privaten Unternehmen 

1.800,00 15.640,36 -13.840,36 

 
 
 
 

H.1.7 Andere aktivierte Eigenleistungen (Position 7) 

Erträge für andere aktivierte Eigenleistungen wurden 2022 nicht erzielt. 

 

H.1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Position 8) 

Ansatz des Haushaltsjahres  19.000,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  26.353,62 ¬ 

Mindererträge  -7.353,62 ¬ 

  

H.1.9 Sonstige laufende Erträge (Position 9)  

Ansatz des Haushaltsjahres  46.300,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  70.905,56 ¬ 

Mindererträge  -24.606,56 ¬ 

H.2 Aufwendungen 

 Gesamtermächtigung Ergebnis Abweichung 
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 in ¬ in ¬ in ¬ 

Posten Nr. 19:  

Summe der 

Aufwendungen  

3.163.000,00 ¬ 3.028.506,87 ¬ 134.493,12 ¬ 

 

Die Gesamtermächtigungen in den Aufwandspositionen konnten im Haushaltsjahr 

unterschritten werden. Die Mehr- oder Minderaufwendungen stellen sich im Wesentlichen 

wie folgt dar: 

 

H.2.1 Personalaufwendungen (Position 11) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  236.800,30 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  235.028,75 ¬ 

Minderaufwendungen  1.771,55 ¬ 

 

H.2.2 Versorgungsaufwendungen (Position 12) 

Versorgungsaufwendungen fallen bei der Gemeinde Möllenhagen nicht an. 

H.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  1.237.099,70 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  1.120.671,46 ¬ 

Minderaufwendungen  116.428,24 ¬ 

 

Die Minderaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 

 

  

Gesamtermächtigungen 
2022 

Ergebnis 
2022 

Abweichung 

  in ¬ 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  1.237.099,70 1.120.671,46 116.428,24 

davon im Wesentlichen       

  52210000 Aufwendungen für Abfall 3.100,00 1.925,72 1.174,28 

  52240000 Aufwendungen für Gas 43.300,00 44.585,88 -1.285,88 

  52260000 Aufwendungen für Strom 56.300,00 52.124,61 4.175,39 
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Gesamtermächtigungen 
2022 

Ergebnis 
2022 

Abweichung 

  in ¬ 

  52270000 Aufwendungen für Wasser 5.300,00 3.142,63 2.157,37 

  52310000 Unterhaltung der Grundstücke, 
Außenanlagen, Gebäude und 
Gebäudeeinrichtungen 

113.400,00 30.969,93 82.430,07 

  52310001 Unterhaltung (Anklamer bws) 104.700,00 71.102,51 33.597,49 

  52320001 Bewirtschaftung (Anklamer bws) 136.600,00 132.373,49 4.226,51 

  52330000 Unterhaltung des 
Infrastrukturvermögens 

104.100,00 99.485,89 4.614,11 

  52350000 Fahrzeugunterhaltung 29.900,00 39.016,23 -9.116,23 

  52360000 Unterhaltung der Maschinen und 
technischen Anlagen 

13.900,00 18.535,65 -4.635,65 

  52380000 Unterhaltung der geringwertigen 
Geräte, Ausrüstungs- und sonstige 
Gebrauchsgegenstände 

34.499,70 33.066,98 1.432,72 

  52430000 Aufwand für Schülerbetreuung 23.300,00 33.498,14 -10.198,14 

  52490000 Sonstige Aufwendungen für 
Sachleistungen und Verbrauchsmittel 

22.600,00 15.654,36 6.945,64 

  52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und 
Gemeindeverbände 

324.800,00 332.153,32 -7.353,32 

H.2.4 Abschreibungen (Position 14) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  346.700,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  371.811,44 ¬ 

Minderaufwendungen  -25.111,44 ¬ 

 

H.2.5 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Position 15) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  1.145.000,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  1.163.045,77 ¬ 

Minderaufwendungen  -18.045,77 ¬ 

 

 

H.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Position 16) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  0,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  0,00 ¬ 
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Mehr-/Minderaufwendungen  0,00 ¬ 

Die o.g. Wesentlichkeitsgrenze ist nicht überschritten. Daher wird diese Position nicht näher 

betrachtet. 

H.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 17) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  30.600,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  17.484,94 ¬ 

Minderaufwendungen  13.115,06 ¬ 

 

H.2.8 Sonstige laufende Aufwendungen (Position 18) 

Gesamtermächtigung des 

Haushaltsjahres  

166.800,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  120.464,51 ¬ 

Minderaufwendungen  46.335,49 ¬ 

 

 

 

  
Gesamtermächtigungen 

2022 
Ergebnis 

2022 
Abweichung 

  in ¬ 
Sonstige laufende 
Aufwendungen 

166.800,00 120.464,51 46.335,49 

davon im Wesentlichen:       

56150000 Aufwendungen für 
Dienst- und Schutzkleidung, 
persönliche 
Ausrüstungsgegenstände  17.100,00 12.752,75  4.347,25 
54100.56250000 
Sachverständigen-, Gerichts- 
und ähnliche Aufwendungen  50.000,00 

 
13.855,37  36.144,63 

56551000 Aufwand EWB 
 0,00  -3662,12  -3.662,12 

 

 

 

 

H.3 Ertragslage 

Zur Darstellung der Ertragslage werden Posten der Ergebnisrechnung nach 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst. Der Posten >Grundleistungen< 



55 

 

enthält die Posten Steuern und ähnliche. Erträge (Pos.1), öffentlich-rechtliche und 

privatrechtliche Entgelte (Pos. 4 u. 5) sowie die sonstigen laufenden Erträge (Pos.9). 

Die Zweckaufwendungen enthalten die Posten Personal- u. Versorgungsaufwendungen 

(Pos. 11 u. 12), Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Pos. 13) sowie die sonstigen 

laufenden Aufwendungen (Pos.18). Die übrigen Posten wurden zum Posten sonstige Erträge 

bzw. sonstige Aufwendungen zusammengefasst, Abschreibungen und Erträge aus der 

Auflösung der Sonderposten werden gesondert ausgewiesen. 

 

  2022 2021  + / - 

Zusammengefasste Posten der Ergebnisrechnung T ¬ T ¬ T¬ 

Grundleistungen  1.703,87 1.035,83 668,04 
(Pos.1,4,5,9)       
Zweckaufwendungen  1.476,16 1.334,95 141,21 

(Pos.11,12,13,18)       

Saldo aus der Hauptverwaltungstätigkeit 227,71 -299,12 526,83 

Sonstige Erträge außer Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten 

748,97 1.060,06 -311,09 

(Pos.2,3,6,8)       
Sonstige Aufwendungen 1.180,53 1.226,66 -46,13 
(Pos. 15,16,17)       

Saldo aus der sonstigen Verwaltungstätigkeit -431,56 -116,60 -264,96 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 187,76 189,56 9,4 

Abschreibungen des Anlagevermögens (Pos. 14) 371,81 359,51 12,3 

Nicht gedeckte Abschreibungen des 
Anlagevermögens 

-184,05 -169,95 -14,1 

Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 
(Pos. 20) 

-387,91 -635,66 247,8 

Veränderung der Rücklagen (Pos. 26,27,28,29,30) 827,14 -1.462,80 2.289,9 

Jahresergebnis nach Veränderung der 
Rücklagen 
(Pos. 31) 

-1.215,05 827,13 -2.042,2 

 

Im Haushaltsjahr 2022 ergab sich aus dem Saldo Hauptverwaltung (-227,71 T¬), dem Saldo 

aus der sonstigen Verwaltungstätigkeit (-431,56 T¬), den nicht durch Sonderposten gedeckten 

Abschreibungsbelastungen (-184,05 T¬) ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen 

von -387,91 T¬ (Veränderung zum Vorjahr: 247,8 T¬). 

 

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, können die unmittelbar mit der Verwaltungstätigkeit 

verbundenen Zweckaufwendungen aus dem Aufkommen aus den Grundleistungen gedeckt 

werden. Eine Belastung der Gemeinde ergibt sich vor allem aus der Position sonstige 

Aufwendungen, in der u. a. die Amtsumlage und Kreisumlage enthalten sind sowie den nicht 
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gedeckten Abschreibungen zum Anlagevermögen (184,05 T¬). Zur Deckung aller 

Aufwendungen wird die Gemeinde auch zukünftig auf die allgemeinen Zuwendungen des 

Landes angewiesen sein. 

 

H.3.1 Ausgewählte Kennzahlen  
 

31.12.2022 01.01.2022 

Steuer- und Abgabenaufkommen je Einwohner 786,09 ¬ 383,19 ¬ 
Erträge aus Steuern u. ähnlichen Erträge    

Anzahl der Einwohner  

Zuwendungsquote 16,81% 50,42% 
Erträge aus allgemeinen Zuwendungen x 100 

Summe der Erträge  

Personalaufwandsquote 7,76% 7,07% 
Personal- u. Versorgungsaufwendungen x 100 

Summe der Aufwendungen  

Sach- u. Dienstleistungsintensität 37% 34,38% 
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen x 100 

Summe der Aufwendungen  

Abschreibungsbelastung 50,5% 52,73% 
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten x 100 

Abschreibungen auf das Anlagevermögen    

   

Das Verhältnis gibt Hinweis darauf, inwieweit die Belastungen aus Abschreibungen durch 

Erträge aus Sonderpostenauflösungen gemildert werden, d. h. aktuell ergibt sich eine 

Belastung durch Abschreibungen i. H. v. 52,73 % der Gesamtabschreibungen des 

Anlagevermögens. 

 

 

Neu-Investitionsquote  219,48% 291,60% 
Abschreibungen des Anlagevermögens x 100 

Neuinvestitionen 
 

Zur Erhaltung des Anlagevermögens sollte die Höhe der Neuinvestitionen der Höhe der 

Abschreibungen entsprechen. Dies ist 2022 nicht erfolgt. 

 

H.4 Überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

2022 sind nachfolgende Überplanmäßigen Aufwendungen (und Auszahlungen) angefallen: 
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Nehmend Gebend 
 Betrag 
gebend/ 

nehmend 
in ¬ 

Begründung 

Produkt Konto Planansatz 
 

in ¬ 

Produkt Konto 

11403 52380000 2.500 11403 50290000 599,70 Mehraufwendungen/-
auszahlungen waren 
notwendig für die Einführung 
digitaler Arbeitsweisen und der 
digitalen Zeiterfassung.   

72380000 2.500 78532000 599,70 

36100 52543000 12.000 54100 52330000 12.000,00 Mehraufwendungen/-
auszahlungen werden gedeckt 
durch Einsparungen. 

72543000 12.000 72330000 12.000,00 

11403 52360000 4.500 54100 52330000 1.500,00 Mehraufwendungen/-
auszahlungen durch 
Preiserhöhungen und 
Mehraufkommen an 
Reparaturen und 
Instandhaltungen für 
Gemeindestraßen/Unterhaltung 
des Infrastrukturvermögens. 

72360000 4.500 72330000 1.500,00 

11403 52350000 20.000 54100 52330000 2.400,00 Mehraufwendungen/-
auszahlungen durch 
Preiserhöhungen und 
Mehraufkommen an 
Reparaturen und 
Instandhaltungen für 
Gemeindestraßen/Unterhaltung 
des Infrastrukturvermögens. 

72350000 20.000 72330000 2.400,00 

 

 

Sofern die Wertgrenze gem. Hauptsatzung überschritten wurde, wurden Beschlüsse der 

Gemeindevertretung eingeholt. 

 

H.5 Jahresergebnis und Ergebnisverwendung 

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 vor Veränderung der Rücklagen (-575,7 T¬) fällt  

um -404,6 T¬ besser aus, als die Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres (-980,3 T¬). 

Wesentliche Ursache für dieses verbesserte Ergebnis sind die Mehrerträge aus Steuern 

und ähnlichen Abgaben, privatrechtliche Leistungsentgelten und Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen unter Position 1,5,6 (221,6 T¬), sowie Minderaufwendungen aus 



58 

 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige laufende Aufwendungen unter 

der Position 13 und 18 (- 162,7 T¬). 

 

Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist nicht erforderlich geworden. 

Eine entsprechende Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung über die Entnahme 

aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ist folglich nicht erforderlich.  

 

Der gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik geforderte Haushaltsausgleich in der 

Ergebnisrechnung wird in 2022 erreicht. 

 

I. Angaben zur Finanzrechnung  

Den unter Punkt H dargestellten Abweichungen in der Ergebnisrechnung folgen 

entsprechende Abweichungen in den korrespondierenden Posten der Finanzrechnung, 

soweit eine Zahlungswirksamkeit in 2022 gegeben war. 

 

I.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 

 Gesamtermächtigung Ergebnis Abweichung 

 in ¬ in ¬ in ¬ 

Posten Nr. 19:  

Jahresbezogener Saldo der 

laufenden Ein- und Auszahlungen 

vor planmäßiger Tilgung 

-744.491,22 -345.538,09 -398.953,13 

 

Gegenüber dem geplanten Ansatz des Haushaltsjahres kann eine Ergebnisverbesserung 

verzeichnet werden (399 T¬). Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die 

Mehreinzahlungen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (80,1 T¬), sowie 

Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige laufende Auszahlungen 

(261,6 T¬). 

 

Haushaltsausgleich Finanzrechnung: 

In der Finanzrechnung wurde der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik 

unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren (vgl. Anlage V - Zusammensetzung und 

Entwicklung der liquiden Mittel 3 Zeile 3) erreicht. 

  2019 2020 2021 2022 
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Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 
31.12. des Haushaltsvorjahres  

171.075,07 118.032,43 
-1.114.181 -1.814.288,64 

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 
vor planmäßiger Tilgung (§ 3 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 18 GemHVO-Doppik) 

414.616,98 -763.863,79 
 

-474.565,36 
 

-345.538,09 

Planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

467.659,62 468.349,65 
 

225.542,27 
 

121,951,06 

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 
31.12. des Haushaltsjahres  

118.032,43 -1.114.181,01 
-1.814.288,64 -2.281.777,79 

 

 
Nachfolgend werden mindestens die wesentlichen Abweichungen dargestellt. Die 
Wesentlichkeitsgrenzen in der Finanzrechnung ergeben sich wie folgt 
 

Posten der Finanzrechnung   Wesentlichkeitsgrenze 

Einzahlungsposition Nr. 10 
größer 1% Summe lfd. 
Einzahlungen 22.270 ¬ 

Auszahlungsposition Nr. 18 
größer 1% Summe lfd. 
Auszahlungen 25.730 ¬ 

 
Positionen, die unter der Wesentlichkeitsgrenze liegen, werden nicht weiter erläutert. 

I.1.1 Einzahlungen 

I.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Position 1) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  1.128.104,64 ¬ 
Ergebnis des Haushaltsjahres  1.208.211,92 ¬ 

Mehreinzahlungen  -80.107,28 ¬ 

 
Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 
 
 

  
Gesamtermächtigu

ngen 2022 
Ergebnis 

2022 
Abweichung 

 in ¬ 

Steuern und ähnliche 
Abgaben  

1.128.104,64 1.208.211,92 -80.107,28 

davon im Wesentlichen       

60110000 Grundsteuer A 58.582,16 46.310,32 12.271,84 

60120000 Grundsteuer B 224.758,82 158.374,90 66.383,92 

60130000 Gewerbesteuer 291.164,79 440.265,52 -149.100,73 

60210000 Gemeindeanteil 
an der 
Einkommenste
uer 

419.002,79 427.082,69 -8.079,90 
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60220000 Gemeindeanteil 
an der Umsatzsteuer 

115.299,23 118.914,84 -3.615,61 

60310000 
Vergnügungssteuer 

900,00 936,00 -36,00 

60320000 Hundesteuer 15.696,85 14.088,63 1.608,22 

60340000 
Zweitwohnungssteuer 

2.700,00 2.239,02 460,98 

I.1.1.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 

(Position 2) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  222.770,02 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  230.233,75 ¬ 

Mehreinzahlungen  -7.463,73 ¬ 

 

I.1.1.3 Einzahlungen der sozialen Sicherung (Position 3) 

Einzahlungen der sozialen Sicherung sind 2021 nicht angefallen. 

 

I.1.1.4 Öffentlich, rechtliche Leistungsentgelte (Position 4) 

 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  67.207,63 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  70.228,87 ¬ 

Mehreinzahlungen  -3.021,24 ¬ 
 

 

I.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 5) 

 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  346.832,18 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  329.024,02 ¬ 

Mindereinzahlungen  17.808,16 ¬ 

I.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Position 6) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres 299.597,38 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  307.154,66 ¬ 

Mehreinzahlungen  -7.557,28 ¬ 

 

I.1.1.7 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen (Position 8) 

Ansatz des Haushaltsjahres  19.000,00 ¬ 
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Ergebnis des Haushaltsjahres  25.939,32 ¬ 

Mehreinzahlungen  -6.939,32 ¬ 

 

 

Sonstige laufende Einzahlungen (Position 9) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  54.949,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  56.429,59 ¬ 

Mehreinzahlungen  -1.480,59 ¬ 

 

I.1.2 Auszahlungen 

I.1.2.1 Personalauszahlungen (Position 11) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  237.420,30 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  232.709,07 ¬ 

Minderauszahlungen  4.711,23 ¬ 
 

I.1.2.2 Versorgungsauszahlungen (Position 12) 

 

Versorgungsauszahlungen fallen bei der Gemeinde Möllenhagen nicht an. 

I.1.2.3 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  1.290.554,84 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  1.111.508,46 ¬ 

Minderauszahlungen  179.046,38 ¬ 
 

 

Die Minderauszahlungen liegen oberhalb der Wesentlichkeitsgrenze und setzen sich im 

Wesentlichen wie folgt zusammen: 

 

 Gesamtermächtigungen 
2022 

Ergebnis 
2022 

Abweichung 

in ¬ 

Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen  

1.290.554,46 1.111.508,46 179.046,38 

davon       

72210000 Auszahlungen für Abfall 3.472,88 2.168,20 1.304,68 

72260000 Auszahlungen für Strom 57.190,62 47.930,62 9.260,00 
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72270000 Auszahlungen für Wasser 5.300,00 3.142,63 2.157,37 

72310000 Unterhaltung der 
Grundstücke, Außenanlagen, 
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 

116.299,85 23.348,19 92.951,66 

72360000 Unterhaltung der 
Maschinen und technischen Anlagen 

13.900,00 18.535,65 -4.635,65 

72380000 Unterhaltung der 
geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- 
und sonstige Gebrauchsgegenstände 

34.499,70 22.184,87 12.314,83 

72430000 Aufwand für 
Schülerbetreuung 

23.446,51 21.044,65 2.401,86 

72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel 
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, 
physikalische und chemische Stoffe) 

6.354,10 5.386,16 967,94 

72460000 Lernmittel (Schulbücher, 
Werkstoffe) 

15.000,00 16.114,35 -1.114,35 

72490000 Sonstige Auszahlungen für 
Sachleistungen und Verbrauchsmittel 

23.812,95 13.973,61 9.839,34 

72310001 Unterhaltung (Anklamer 
bws) 

104.700,00 71.102,51 33.597,49 

72320001 Bewirtschaftung (Anklamer 
bws) 

136.600,00 132.373,49 4.226,51 

72551000 Kostenerstattungen an 
private Unternehmen 

9.000,00 1.856,98 7.143,02 

72310000 Unterhaltung der 
Grundstücke, Außenanlagen, 
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 

116.299,85 23.348,19 92.951,66 

72350000 Fahrzeugunterhaltung 34.258,95 42.593,85 -8.334,90 

72380000 Unterhaltung der 
geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- 
und sonstige Gebrauchsgegenstände 

34.499,70 22.184,87 12.314,83 

72543000 Kostenerstattungen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände 

325.105,52 330.785,04 -5.679,52 
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72559000 Kostenerstattungen an den 
sonstigen privaten Bereich 

29.300,00 32.773,97 -3.473,97 

72240000 Auszahlungen für Gas 48.538,23 47.841,05 697,18 

72260000 Auszahlungen für Strom 57.190,62 47.930,62 9.260,00 

72320000 Bewirtschaftung der 
Grundstücke, Außenanlagen, 
Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 

81.570,81 75.473,00 6.097,81 

72380000 Unterhaltung der 
geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- 
und sonstige Gebrauchsgegenstände 

34.499,70 22.184,87 12.314,83 

72430000 Aufwand für 
Schülerbetreuung 

23.446,51 21.044,65 2.401,86 

72330000 Unterhaltung des 
Infrastrukturvermögens 

128.674,24 116.666,88 12.007,36 

72381000 Verkehrszeichen 0,00 0,00 0,00 

72920000 Sonstige Auszahlungen für 
Dienstleistungen 

24.730,48 13.352,02 11.378,46 

I.1.2.4 Zuwendungen, Umlage, und sonstige Transferauszahlungen (Position 14) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  1.152.980,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  1.122.279,09 ¬ 

 30.700,91 ¬ 

 

Die Minderauszahlungen liegen oberhalb der o.g. Wertgrenze und setzen sich im 

Wesentlichen wie folgt zusammen: 

 

  
Gesamtermächtigungen 

2022 
Ergebnis 

2022 
Abweichung 

 in ¬ 
Sonstige laufende 
Auszahlungen  

171.396,93 88.778,66 82.618,27 

davon im Wesentlichen       

74310000 
Gewerbesteuerumlage 25.500,00 -7.212,15 32.712,15 

 

I.1.2.5 Auszahlungen der sozialen Sicherung (Position 15) 

 

Auszahlungen der sozialen Sicherung sind 2022 nicht angefallen. 
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I.1.2.6 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen (Position 16) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  30.600,00 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  17.484,94 ¬ 

Minderauszahlungen  13.115,06 ¬ 
 

Die Minderauszahlungen liegen unterhalb der o.g. Wesentlichkeitsgrenze und werden daher 

nicht näher betrachtet. 

 

I.1.2.7 Sonstige laufende Auszahlungen (Position 17) 

Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres  171.396,93 ¬ 

Ergebnis des Haushaltsjahres  88.778,66 ¬ 

Minderauszahlungen  82.618,27 ¬ 

 

 

Die Minderauszahlungen liegen oberhalb der o.g. Wertgrenze und setzen sich im 

Wesentlichen wie folgt zusammen: 

 

  
Gesamtermächtigungen 

2022 
Ergebnis 

2022 
Abweichung 

 in ¬ 
Sonstige laufende 
Auszahlungen  

171.396,93 88.778,66 82.618,27 

davon im Wesentlichen       

76120000 Auszahlungen für 
Aus- und Fortbildung, 
Umschulung  8.900,00 3.986,43  4.913,57 
76150000 Auszahlungen für 
Dienst- und Schutzkleidung, 
persönliche 
Ausrüstungsgegenstände 17.100,00  4.036,14  13.063,86 
76210000 Mieten, Pachten 
und Erbbauzinsen  6.027,55  3.605,96 2.421,59 
76220000 Leasing  7.019,99 5.906,60  1.113,39 
76240000 Datenverarbeitung 

 12.676,50  11.232,39  1.444,11 
76250000 Sachverständigen-
, Gerichts- und ähnliche 
Auszahlungen 50.000,00  9.353,45 40.646,55 
76250001 Sachverständigen-
, Gerichts- und ähnliche 
Aufwendungen (Anklamer 
bws)  500,00  3.413,51 -2.913,51 
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I.2 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden 

Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 

Für Informationen zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und 

der Kassenkredite im Haushaltsjahr verweisen wir auf die in der Anlage befindlichen 

Übersicht (Muster 5a). 

 

 

 

 

 

Saldo aus Investitionstätigkeit 

 Gesamtermächtigung Ergebnis Abweichung 

 in ¬ in ¬ in ¬ 

Posten Nr. 39: 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit 
 

-99.150,64 ¬ 740.715,15 ¬ -839.865,79 

¬ 

 
Im Jahr 2022 wurden nachfolgende investive Geschäftsvorfälle verbucht: 

lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der 
Maßnahme 

Produkt Konto 

Ansatz des 
Haushalts-
jahres lt. 
HH-Plan 

Gesamt-
ermächtigung 

des 
Haushaltsjahres 

Ist des 
Haushaltsjahres 

Abweichung 
(Gesamt-

ermächtigung ./. 
Ist) 

2022 

in ¬ 

1 Beschaffung MTW-FFw 
Möllenhagen 

            

  Einzahlung 12605 68571000  0,00 0,00 1.250,00 -1.250,00 

  Auszahlung 12605 78560714 0,00 64.376,69 64.376,69 0,00 

2 Beschaffung eines TSF-W 
Feuerwehr Kraase 

            

  Einzahlung 12607 68166200 0,00 144.909,75 144.909,75 0,00 

  Auszahlung 12607 78560714 0,00 161.014,74 161.014,74 0,00 

                

3 Anschaffung 
Dreiseitenkipper 

            

  Einzahlung 11403   0,00 0,00 0,00 0,00 

  Auszahlung 11403 78560000 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 

4 Ausbau Straße am 
Burgwall   
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  Einzahlung 54100 68166200 250.900,00 250.900,00 674.761,14 -423.861,14 

  Auszahlung 54100 78532000 383.300,00 401.968,96 0,00 401.968,96 

5 Steuern, allg. Zuw., allg. 
Umlagen 
 
2022: 
Infrastrukturpauschale 
vom Land 

            

  Einzahlungen 61100 68142000 102.600,00 102.600,00 102.697,24  -97,24 

  Auszahlungen 61100 78 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Gemeindestraßen 
 
Einzahlungen aus 
Beiträgen 

54100  68259001 0,00  0,00 200,00 -200,00 

  Einzahlungen 
pauschaler finanzieller 
Ausgleich für den Wegfall 
der 
Straßenausbaubeiträge 
gem. § 8a Abs. 7 KAG M-
V 

54100 68260000  42.800,00 42.800,00 42.288,45 511,55 

  Auszahlungen 54100 78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe Einzahlungen   396.300,00 541.209,75 966.106,58 -424.896,83 

Summe Auszahlungen 396.300,00 640.360,39 225.391,43 414.968,96 

Saldo 0,00 -99.150,64 740.715,15 -839.865,79 

 

Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren und Übertragung von 

Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre: 

Insgesamt wurden 2021 nach 2022 keine Auszahlungsermächtigungen aus 

Haushaltsvorjahren übertragen. 

 

Abgleich mit der Finanzrechnung 2022: 

Übertragung gem. Jahresabschluss 2021 nach 2022: 0,00 ¬ 
abzgl. Absetzung auf HH-Rest in 2021: 0,00 ¬ 
= Finanzrechnung Zeile 38, Spalte 2 Übertragene Ermächtigungen aus 
Haushaltsvorjahren: 

0,00 ¬ 

  
Übertragung ins Haushaltsfolgejahr nach 2021 (von HH-Resten aus 2020): 244.545,65 ¬ 
zzgl. Übertragung ins Haushaltsfolgejahr nach 2021 (von neuen Planansätzen aus 2020): 0,00 ¬ 
= Finanzrechnung Zeile 38, Spalte 7 Übertragung von Ermächtigungen in 
Haushaltsfolgejahre:  

244.545,65¬ 

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 

Nr. Bezeichnung 

Ansatz 

2022 

Ergebnis 

2022 

Übertragene 

Ansätze nach § 15 

GemHVO-Doppik 

in ¬ 

1.  Aufwandsermächtigungen 

 Hauptverwaltung und Bürgerdienste, Finanzen, 

Bau und Wirtschaftsförderung 1 0,00 244.545,65 244.545,65 

 Summe Aufwandsermächtigungen 0,00 244.545,65 244.545,65 
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I.2.1.1 Planungszeitraum bis 2023 

Im Planungszeitraum bis 2023 sind folgende Investitionen geplant (neue Planwerte 2023): 

  

Bezeichnung der 
Maßnahme 

Konto 

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Ergebnisse 
des 

Haushalts- 
vorvorjahres* 

Ansätze 
des 

Haushalts-
vorjahres 

Ansatz des 
Haushalts-

jahres 

Planungsdaten 
des Haushalts-

folgejahres  

 
2020 2021 2022 2023  

in ¬  

1 2 3 4  

Feuerwehr Möllenhagen 

          

 

Beschaffung MTW  

Heckwarneinrichtung  

Einzahlung 68142000 50 0 0 0  

Auszahlung 78560714 2.582,31 3.000 0 0  

Feuerwehr Kraase 

          

 

2020: Drehstrom-/ 
Wechselstromerzeuger  

 

Einzahlung 68   0 0  0  

Auszahlung 78571000 2.394,12 0 0  0  

Gemeindestraßen 

          

 

Ausbau Straße am 
Burgwall   

 

Einzahlung 68166220 0 0 250.900 251000  

Auszahlung 78532000 0 42.800 383.300 388900  

Steuern, allg. 
Zuweisungen, allg. 
Umlagen 

          

 

Infrastrukturpauschale vom 
Land 

 

Einzahlungen 68142000 61.580,75 77.500 102.600 102.600  

Auszahlungen 7890000 0 0 0 0  



68 

 

Bauhof/ Gemeindearbeiter 

          

 

Einachs-Dreiseitenkipper 
(2021 wurde eine 
Kehrmaschine zwingend 
erforderlich, sodass die 
Maßnahme Einachs-
Dreiseitenkipper auf das 
Haushaltsjahr 2022 
verschoben wurde) 

 

Einzahlungen 68 0 0 0 0  

Auszahlungen 78560000 0 8.000 13.000 0  

Feuerwehr Kraase 

          

 

Beschaffung eines TSF-W 
(Tragkraftspritzenfahrzeug) 

 

Einzahlungen 68166200 0 162.000 0 0  

Auszahlungen 75860714 0 180.000 0 0  

Wohnungswesen 

          

 

Bestandserhöhung/-
verminderung 
Betriebskosten 

 

Einzahlungen 68822300 31.199,36 0 0 0  

Auszahlungen 78822300 0 0 0 0  

Gemeindestraßen  

          

 

Beiträge für bereits 
abgeschlossenen 
Maßnahmen 

 

Einzahlungen 68822300 240 0 0 0  

Auszahlungen 7 0 0 0 0  

Gemeindestraßen             
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Zuweisungen 3 Wegfall 
Straßenausbaubeiträge 
bzw. 2019 Einzahlungen 
auf offene Posten für 
Straßenausbaubeiträge 

 

Einzahlungen 68260000 42.874,09 42.800 42.800 42.800  

Auszahlungen 78532 0 0 0 0  

  

  

135.944,20 282.300 396.300 396.400  

  4.976,43 233.800 396.300 388.900  

  130.967,77 48.500 0 7.500  

 

Die Finanzierung soll vorrangig aus Fördermitteln erfolgen.  
 

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist darauf hinzuwirken, dass Investitionen nur 

noch dann getätigt werden, wenn sie ohne neue Kreditaufnahmen finanziert werden 

können, da jede Kreditaufnahme das strukturelle Defizit über die sich anschließende 

Tilgung weiter erhöht. Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen sollten in 

Anbetracht der schwierigen finanziellen Situation im Finanzhaushalt nur noch in 

folgenden Fällen erfolgen:  

- zur Finanzierung rentierlicher Vorhaben, wenn auch die Folgekosten durch 

Einnahmen gedeckt werden, bzw. maßnahmenbedingt Minderausgaben auf 

Dauer nachgewiesen werden; rentierliche gebührenfinanzierte Maßnahmen sind 

solche, die den laufenden Haushalt auch in Zukunft entlasten; 
 

- zur Finanzierung sachlich und zeitlich unabweisbar notwendiger 

Ersatzinvestitionen, soweit diese nicht aus Eigenmitteln finanziert werden 

können; 
 

- im Einzelfall unter Nachweis der Wirtschaftlichkeit, wenn dieses durch 

aussagekräftige Unterlagen nach den Vorgaben des § 9 Abs. 2 und 3 GemHVO 

belegt ist (vorherige Kosten-Nutzenanalyse, Veranschlagungsreife). 
 

Im Bereich der Investitionen ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass Maßnahmen, die 

ohne Fördermittel durchgeführt werden, vollständig über den Ergebnishaushalt 

abgeschrieben werden und damit auch dort den Haushaltsausgleich in den Folgejahren 

erschweren.  
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Der Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit in das Anlagevermögen (Pos. 25, 

225.391,43 ¬) konnte im Haushaltsjahr 2022 durch die Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit (Pos. 24, 966.106,58 ¬) gedeckt werden. 

 
Die Gemeinde Möllenhagen ist aufgrund der angespannten Haushaltssituation nicht in 

der Lage, geplante Investitionen alleine aus Eigenmitteln zu finanzieren.  

J. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden 

Haushaltsermächtigungen 

Gem. § 53 GemHVO-Doppik MV sind die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden 

Haushaltsermächtigungen unter Angabe der betroffenen Teilhaushalte anzugeben. 

Übersicht über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen  

Auszahlungsermächtigungen 

Bezeichnung der Maßnahme Konto 

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Ergebnisse 
des 

Haushalts- 
vorvorjahres* 

Ansätze 
des 

Haushalts-
vorjahres 

Ansatz des 
Haushalts-

jahres 

Planungsdaten 
des Haushalts-

folgejahres 

2020 2021 2022 2023 

in ¬ 

1 2 3 4 

Feuerwehr Möllenhagen 

          
Beschaffung MTW 

Heckwarneinrichtung 

Einzahlung 68142000 50 0 0 0 

Auszahlung 78560714 2.582,31 3.000 0 0 

Feuerwehr Kraase 
          

2020: Drehstrom-/ 
Wechselstromerzeuger  

Einzahlung 68   0 0  0 

Auszahlung 78571000 2.394,12 0 0  0 

Gemeindestraßen 

          

Ausbau Straße am Burgwall   

Einzahlung 68166220 0 0 250.900 251000 

Auszahlung 78532000 0 42.800 383.300 388900 

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. 
Umlagen           

Infrastrukturpauschale vom Land 

Einzahlungen 68142000 61.580,75 77.500 102.600 102.600 
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Auszahlungen 7890000 0 0 0 0 

Bauhof/ Gemeindearbeiter 

          
Einachs-Dreiseitenkipper (2021 
wurde eine Kehrmaschine zwingend 
erforderlich, sodass die Maßnahme 
Einachs-Dreiseitenkipper auf das 
Haushaltsjahr 2022 verschoben 
wurde) 

Einzahlungen 68 0 0 0 0 

Auszahlungen 78560000 0 8.000 13.000 0 

Feuerwehr Kraase 
          

Beschaffung eines TSF-W 
(Tragkraftspritzenfahrzeug) 

Einzahlungen 68166200 0 162.000 0 0 

Auszahlungen 75860714 0 180.000 0 0 

Wohnungswesen 
          

Bestandserhöhung/-verminderung 
Betriebskosten 

Einzahlungen 68822300 31.199,36 0 0 0 

Auszahlungen 78822300 0 0 0 0 

Gemeindestraßen  
          

Beiträge für bereits abgeschlossenen 
Maßnahmen 

Einzahlungen 68822300 240 0 0 0 

Auszahlungen 7 0 0 0 0 

Gemeindestraßen  

          Zuweisungen 3 Wegfall 
Straßenausbaubeiträge bzw. 2019 
Einzahlungen auf offene Posten für 
Straßenausbaubeiträge 

Einzahlungen 68260000 42.874,09 42.800 42.800 42.800 

Auszahlungen 78532 0 0 0 0 

  

  

135.944,20 282.300 396.300 396.400 

  4.976,43 233.800 396.300 388.900 

  130.967,77 48.500 0 7.500 

 

K. Angaben zu den Teilrechnungen 

Die Gemeinde Möllenhagen hat Ihren Haushalt in 2 Teilergebnis- und Finanzhaushalte 

unterteilt. 

 

Teilhaushalt 1:  Hauptverwaltung und Bürgerdienste, Finanzen, Bau und 

Wirtschaftsförderung 

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzdienstleistung 



72 

 

 

L. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses lagen keine Vorgänge von 

besonderer Bedeutung vor. 

 

M. Prognose- und Risikobericht 

 

Die Verwaltungsführung der Stadt Penzlin, geschäftsführende Gemeinde des Amtes Penzliner 

Land, geht davon aus, dass sich die unter Punkt B.2 dargestellten Rahmenbedingungen in den 

Folgejahren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht wesentlich ändern werden.  

Die Ertragslage der Gemeinde wird in den Folgejahren voraussichtlich durch schwankender 

Gewerbesteuereinnahmen geprägt sein. Ein anhängiges Gerichtsverfahren konnte zwar zu 

Gunsten der Gemeinde Möllenhagen im Jahr 2019 abgeschlossen werden, jedoch stehen 

noch größere Verfahren vor dem Finanzgericht mit unbekanntem Ausgang aus. 

Eine Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze kann die ansonsten negative Entwicklung der 

Gemeinde nicht wesentlich verbessern.  
 

Ebenso führen die hohen Belastungen bei der Amts- und Kreisumlage zu einer weiteren 

Verschlechterung der Haushaltssituation der Gemeinde. 

 

Unter Berücksichtigung der Abhängigkeit von allgemeinen Zuweisungen des Landes geht die 

Verwaltungsführung zukünftig nicht vom Erreichen des Haushaltsausgleiches aus. Ein Wegfall 

der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde wird auch zukünftig für die Gemeinde 

bestehen. 

 

Die Infrastruktur der Gemeinde befindet sich nur teilweise in einem angemessenen Zustand. 

Die Straßen und Wege sind überwiegend sanierungsbedürftig.  

 

Bei einem Vergleich der auf das Infrastrukturvermögen entfallenden jährlichen lässt sich 

feststellen, dass die Neuinvestitionen die jährlichen Abschreibungen weit unterschreiten. Eine 

Erhaltung des Infrastrukturvermögens kann mit diesem geringen Maß der Straßenerneuerung 

nicht gewährleistet bleiben. 

 

Die Instandhaltungsaufwendungen werden voraussichtlich in Zukunft steigen, wenn die 

Neuinvestitionen die Höhe der jährlichen Abschreibungen regelmäßig unterschreiten. 
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Die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehren der Gemeinde 

wird auch in den nachfolgenden Planungszeiträumen einen der Schwerpunkte der 

gemeindlichen Investitionstätigkeit bilden. Von besonderer Bedeutung sind in diesem 

Zusammenhang die geplanten Neubeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen für die 

Ortsfeuerwehren.  

 

Die Finanzierung aller Maßnahmen ist aufgrund des Wegfalls der dauernden 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde nur durch unterstützende Fördermittel und Eigenmittel 

möglich.  

 

N. Sonstige Angaben 

N.1 Drohende finanzielle Belastungen/Leistungsfähigkeit der Gemeinde 

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 liegen keine Sachverhalte vor, die zu zukünftigen Belastungen 

der Gemeinde führen, ohne dass hierfür Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen 

oder Fördermittel beantragt werden. Ohne Fördermittel oder andere Drittmittel sind geplante 

Investitionen und Investitionsmaßnahmen mit einem hohen Finanzierungsbedarf nicht 

durchführbar. Weiterhin liegen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 

Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten und sonstige Haftungsverhältnisse (Bürgschaften 

usw.) sowie in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine 

Verbindlichkeiten begründen, vor. 

 

Nach Einschätzung der Verwaltungsführung auf der Basis der Ergebnis- und Finanzrechnung 

2022 und unter Einbeziehung des Planungszeitraumes bis 2026 wird der Wegfall der 

dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde weiterhin bestehen. In den Haushaltsfolgejahren 

wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.  

 

Mit ihrem Schreiben vom 30. Oktober 2012 hat die untere Rechtsaufsichtsbehörde des 

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte die Gemeinde Möllenhagen dazu verpflichtet, ein 

Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In Ausführung dieser Anordnung wurden 

Konsolidierungsvorschläge erarbeitet, die im Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt 

wurden. Mit Hilfe dieser Vorschläge konnte eine Verbesserung der Haushaltssituation erreicht 

werden. Dennoch lässt sich das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt und im 

Finanzhaushalt nicht abbauen. Dies hat zur Folge, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der 

Gemeinde Möllenhagen als wegfallen gilt.   
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N.2 Personalbestand 

 

1 Amt/Abteilung Stellen gemäß 

Stellenplan 

2 Bürgermeister 0 

3 Hauptamt 0 

4 Kämmerei 0 

5 Liegenschaften  0 

6 Ordnung und Sicherheit, FFW, Standesamt, 

Einwohnermeldeamt, Kita, Wald 

0 

8 Bauamt 0 

9 Schule / Turnhalle  1,5 

10 Bauhof 

- Gemeindearbeiter 2,8 

(Anpassung der Stunden) 

2,8 

Summe 4,3 

Vorjahr  4,3 

 

N.3 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer 

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende 

Angaben gemacht: 

 

Die Arbeitnehmer der Gemeinde Möllenhagen sind bei der Kommunalen 

Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern 3 ZMV versichert. 

 

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche 

Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 1. März 2002 3 

Altersvorsorge-TV-Kommunal 3 (ATV-K) in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 10 

vom 8. Juni 2017  
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Zusatzversorgungskasse Mecklenburg - Vorpommern in der Fassung vom 3. April 2002 

(AmtsBl. M-V Nr. 42/2002 S. 1377) 16. Satzungsänderung vom 20. Juni 2018 (AmtsBl. M-

V/AAz. 2018 S. 487) 

Die Umlagen bzw. Zusatzbeiträge an die ZMV setzen sich wie folgt zusammen: 

 

Jahr 
U m l a g e in ¬ Z u s a t z b e i t r a g in ¬ 

Arbeitgeber Arbeitnehmer gesamt Arbeitgeber Arbeitnehmer gesamt 

2020 1.340,36 - 1.340,36 2.474,49 2.474,49 6.289,34 

2021 1.365,36 - 1.365,36 2.520,66 2.520,66 6.406,68 

2022 1.081,81  1.081,81 1.997,15 1.997,15 5.076,11 

N.4 Mitgliedschaft in Organisationen  

Die Gemeinde Möllenhagen ist Mitglied in folgenden Organisationen: 

Name der Organisation Leistungen an die 

Organisation 

EUR/Jahr 

Städte- und Gemeindetag M-V 1.034,04 

Kreisfeuerwehrverband 736,00 

DJH Hauptverband e.V. (Deutsche Jugendherberge) 

(unter Produkt 21500 Regionalschule 3 kostenfreie 

Mitgliedschaft) 

0,00 

 

N.5 Sonstige wesentliche Verträge  

Die Verträge der Gemeinde Möllenhagen werden in einem Vertragsregister geführt. 

Die Gemeinde Möllenhagen hat folgende wesentliche Verträge gem. Vertragsregister 

abgeschlossen: 

 

1. Verpflichtende Verträge (Leistung 2022) 

 TEUR 

Provinzial 3,0 

KSA Berlin (Deckungsschutz Fahrzeuge, Haftpflichtdeckungsschutz, Schülerunfall) 26,0 
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 TEUR 

Feuerwehrunfallkasse MV 3,5 

CJD Waren - Vereinbarung zur Schulsozialarbeit 43,0 

Gebäudereinigung 3 Regionalschule/Turnhalle (ohne Sonderreinigung) 50,8 

Regionalschule - div. Wartungs-, Liefer-, Pflegeverträge nach Bedarf 

Regionalschule - Telefon   nach Bedarf 

Regionalschule 3 Mietvertrag 2 Räume im ehemaligen Amtshaus Möllenhagen 0 

Regionalschule Wartung Hard- und Software 13,1 

Winterdienst durch Dritte je nach 

Witterung 

 
Leasing 3 Bauhof 5,6 

Verwaltervertrag 18,2 

Diensthandy Bauhof 0,5 

Feuerwehr Möllenhagen 3 Festnetz und Internet 0,5 

Liegenschaften 3 div. Gestattungsverträge, Nutzungsverträge, Wegerechte 0 

div. Kreditverträge (Zinsen und Tilgung ohne Umschuldung)  578,1 

Kommunale Forstwirtschaft 3 forstliche Dienstleistung (Betreuung bezüglich der 

Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen nach den Grundsätzen des 

Landeswaldgesetzes M-V) 

0,4 

 
2. Berechtigende Verträge (jährliche Leistung) 

 TEUR 

AWO Kreisverband Müritz e.V. 3 Erbbaurechtsvertrag, Betreibung einer Kita Möllenhagen 4,5 

ev. Schulstiftung in M-V und Nordelbien 3 Erbbaurechtsvertrag, Betreibung einer ev. 

Grundschule in Möllenhagen 

1,7 

Konzessionsvertrag Eon/edis AG 57,3 

 

3. Risikoabsicherung 

Das Risiko bzgl. von Haftpflicht-, Vermögens- und Unfallschäden ist durch die Gemeinde 

Möllenhagen bei der Provinzial AG und dem KSA abgesichert.  
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N.6 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben 

Im Berichtsjahr wurden keine Objekte fertiggestellt, für die Entgelte und Abgaben zu 

erheben waren. 

 

N.7 Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu Grundstücken 

Der Ausweis der gesetzlichen oder vertraglichen Einschränkungen zu den in der Bilanz 

ausgewiesenen Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte, die sich auf deren Nutzung, 

Verfügbarkeit oder Verwertbarkeit beziehen, werden auf Grund des Umfanges in einer 

gesonderten Anlage dem Anhang beigefügt Anlage VI).  

 

 

Möllenhagen, den  

 

 

     

Thomas Diener 

Bürgermeister 
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IV. Zusammensetzung und 

Entwicklung liquide Mi"el 

  



Gemeinde Möllenhagen  2022 
 
 

28.08.2023 10:23:26 
Nutzer: 00010 Kistenmacher 

r:/hkr/form-verwaltung/f-liquide-mittel-hhj-
jab.rtf 

Stufe: 1 Haushalt 2022 Stand 31.03.2022 1 

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel 
und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2022 

Nr.  

laufende 
Ein- und Auszahlungen 

Ein- und Auszahlungen 
aus  

Investitionstätigkeit 

durchlaufende Gelder 
und ungeklärte 

Zahlungsvorgänge 
Summe 

in ¬ 

1 2 3 4 

1  Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 
(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)    0,00 

2 - Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. 
Dezember des Haushaltsvorjahres 
(§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 
GemHVO-Doppik)    1.432.372,08 

3 = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. 
Dezember des Haushaltsvorjahres -1.814.288,64 375.799,87 6.116.,69 -1.432.372,08 

4 + Korrektur des Vortrages 0,00 0,00 0,00  

5 = Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 
31. Dezember des Haushaltsvorjahres -1.814.288,64 375.799,87 6.116,69 -1.432.372,08 

6 + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) -467.489,15   -467.489,15 

7 + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)  740.715,15  740.715,15 

8 + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  
(ohne planmäßige Tilgung)    0,00 

9 + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 
Zahlungsvorgängen 
(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)   87,32 87,32 

10 = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite 
zum 31. Dezember des Haushaltsjahres -2.281.777,79 1.116.515,02 6.204,01 -1.159.058,76 

Kontrollrechnung: 

11  Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
(§ 47Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) 0,00 

12 - Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltjahres 1.159.058,76 

13 = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres -1.159.058,76 



V. Übersicht über die fortgeltenden 

Haushaltsermäch'gungen 

  



Gemeinde Möllenhagen  2022 
 

30.11.2023 08:37:40 
Nutzer: 00008 Voelker 

r:/hkr/form-hh/f-haushaltsermaechtigungen.rtf 1 

 

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen 

Nr. Bezeichnung 

Ansatz 
2022 

Ergebnis 
2022 

Übertragene Ansätze 
nach § 15  

GemHVO-Doppik 
in ¬ 

1.  Aufwandsermächtigungen 

 Hauptverwaltung und Bürgerdienste, Finanzen, Bau und Wirtschaftsförderung 1 3.132.400 3.010.731,93 0,00 

 Zentrale Finanzdienstleistungen 2 30.600 17.774,94 0,00 

 Summe Aufwandsermächtigungen 3.163.000 3.028.506,87 0,00 
2.  Auszahlungsermächtigungen 
2.1  laufende Auszahlungen 

 Hauptverwaltung und Bürgerdienste, Finanzen, Bau und Wirtschaftsförderung 1 2.785.700 2.555.275,28 0,00 

 Zentrale Finanzdienstleistungen 2 30.600 17.484,94 0,00 
 Summe laufende Auszahlungen 2.816.300 2.572.760,22 0,00 
2.2  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 Hauptverwaltung und Bürgerdienste, Finanzen, Bau und Wirtschaftsförderung 1 396.300 225.391,43 414.968,96 

 Zentrale Finanzdienstleistungen 2 0 0,00 0,00 
 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 396.300 225.391,43 414.968,96 
3.  Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

 Hauptverwaltung und Bürgerdienste, Finanzen, Bau und Wirtschaftsförderung 1 396.300 966.106,58 0,00 

 Zentrale Finanzdienstleistungen 2 0 0,00 0,00 
 Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 396.300 966.106,58 0,00 
 genehmigte 

Festsetzung 
2022 

davon im 2022  
in Anspruch 
genommen 

fortgeltende Ansätze 
nach § 52 Abs. 3  

KV M-V 
 in ¬ 
4.  Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen 

 Hauptverwaltung und Bürgerdienste, Finanzen, Bau und Wirtschaftsförderung 1 0 0,00 0,00 

 Zentrale Finanzdienstleistungen 2 0 0,00 0,00 
 Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen 0 0,00 0,00 



VI. Übersicht über Erträge und 

Aufwendungen zur Ergebnisrechnung 

  



Gemeinde Möllenhagen  2022 

30.11.2023 10:01:24 
Nutzer: 00008 Voelker 

r:/hkr/form-verwaltung/f-ertraege-aufwendungen-
rechnungslegung.rtf 

1 

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung Erläuterung 

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 
(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Ermächtigungen 
des 

Haushaltsjahres 
2022 

Übertragene 
Ermächtigungen 
aus Haushalts-

vorjahren 

Gesamt- 
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr 
2022 

Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
2022 

Abweichung 
im  

Haushaltsjahres 
2022 

Kontonummer 

in ¬ 
1 2 3 4 5  

1 + Steuern und ähnliche Abgaben  1.057.700,00 0,00 1.057.700,00 1.216.861,30 -159.161,30 40 

 darunter:        

 1.1 Grundsteuer A  52.600,00 0,00 52.600,00 48.379,53 4.220,47 4011 

 1.2 Grundsteuer B  213.100,00 0,00 213.100,00 157.731,66 55.368,34 4012 

 1.3 Gewerbesteuer  252.800,00 0,00 252.800,00 451.520,11 -198.720,11 4013 

 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  410.300,00 0,00 410.300,00 423.215,56 -12.915,56 4021 

 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  114.100,00 0,00 114.100,00 118.058,16 -3.958,16 4022 

 1.6 Sonstige Gemeindesteuern  14.800,00 0,00 14.800,00 17.956,28 -3.156,28 403 

 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4052 

 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes 
für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40541 

2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 
Transfererträge  399.600,00 0,00 399.600,00 412.333,62 -12.733,62 41 

 darunter:        

 2.1 Schlüsselzuweisungen  195.100,00 0,00 195.100,00 200.365,40 -5.265,40 411 

 2.2 Bedarfszuweisungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 

 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen  1.000,00 0,00 1.000,00 1.301,98 -301,98 413 

 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  21.800,00 0,00 21.800,00 26.504,96 -4.704,96 414 

 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161 

 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4162 

 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  181.700,00 0,00 181.700,00 184.161,28 -2.461,28 415 

3 + Erträge der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 

 darunter:        

 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 

 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 

 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII 
und anderer sozialer Leistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 

 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII 
und anderer Jugendhilfe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 

 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 

 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung  nach dem SGB II  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 

 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im 
Bereich der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  69.000,00 0,00 69.000,00 72.731,71 -3.731,71 43 

 darunter:        

 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 

 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem 
Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, 
Kostenerstattungen  60.700,00 0,00 60.700,00 64.268,77 -3.568,77 432 

 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 
und ähnliche Entgelte  7.500,00 0,00 7.500,00 7.599,03 -99,03 437 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  309.900,00 0,00 309.900,00 343.369,30 -33.469,30 441, 443-445 

 darunter:        

 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte  309.900,00 0,00 309.900,00 343.369,30 -33.469,30 441 

 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 
Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  281.200,00 0,00 281.200,00 310.282,68 -29.082,68 442, 447-448 

7 + Andere aktivierte Eigenleistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 

8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  19.000,00 0,00 19.000,00 26.353,62 -7.353,62 47 

 darunter:        

 8.1 Zinserträge  0,00 0,00 0,00 7.397,50 -7.397,50 471-472 

 8.2 Sonstige Finanzerträge  19.000,00 0,00 19.000,00 18.956,12 43,88 473-479 

9 + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen  46.300,00 0,00 46.300,00 70.906,56 -24.606,56 451, 46, 491 

 darunter:        

 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens  0,00 0,00 0,00 1.249,00 -1.249,00 461 
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Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung Erläuterung 

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 
(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Ermächtigungen 
des 

Haushaltsjahres 
2022 

Übertragene 
Ermächtigungen 
aus Haushalts-

vorjahren 

Gesamt- 
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr 
2022 

Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
2022 

Abweichung 
im  

Haushaltsjahres 
2022 

Kontonummer 

in ¬ 
1 2 3 4 5  

 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, 
Sonderposten und Rückstellungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4661 

 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen (Saldo)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 

10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  2.182.700,00 0,00 2.182.700,00 2.452.838,79 -270.138,79  

11 3 Personalaufwendungen  236.800,30 0,00 236.800,30 235.028,75 1.771,55 50 

 darunter:        

 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. 
Verpflichtungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 

12 3 Versorgungsaufwendungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 

13 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  1.237.099,70 0,00 1.237.099,70 1.120.671,46 116.428,24 52 

 darunter:        

 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall  108.100,00 0,00 108.100,00 101.778,84 6.321,16 522 

 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung  611.799,70 0,00 611.799,70 500.055,08 111.744,62 523 

14 3 Abschreibungen  346.700,00 0,00 346.700,00 371.811,44 -25.111,44 53 

15 3 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  1.145.000,00 0,00 1.145.000,00 1.163.045,77 -18.045,77 54 

 darunter:        

 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  35.100,00 0,00 35.100,00 35.010,43 89,57 541 

 15.2 Schuldendiensthilfen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542 

 15.3 Gewerbesteuerumlage  25.500,00 0,00 25.500,00 41.534,53 -16.034,53 5431 

 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5441 

 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise  720.600,00 0,00 720.600,00 722.757,81 -2.157,81 54421 

 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt  363.800,00 0,00 363.800,00 363.743,00 57,00 54422 

 15.7 Allgemeine Umlagen an  Zweckverbände  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5443 

 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5449 

16 3 Aufwendungen der sozialen Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 

 darunter:        

 16.1 Leistungen nach SGB II  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 

 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 

 16.3 Leistungen nach SGB XII  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 

 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 

 16.5 Leistungen nach SGB VIII  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 

 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556 

 16.7 Sonstige soziale Leistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557 

 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale 
Leistungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 

 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des 
Bereichs soziale Sicherung  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 

17 3 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  30.600,00 0,00 30.600,00 17.484,94 13.115,06 57 

 darunter:        

 17.1 Zinsaufwendungen  29.800,00 0,00 29.800,00 17.109,94 12.690,06 571-578 

 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen  800,00 0,00 800,00 375,00 425,00 579 

18 3 Sonstige Aufwendungen  166.800,00 0,00 166.800,00 120.464,51 46.335,49 56 

19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 3.163.000,00 0,00 3.163.000,00 3.028.506,87 134.493,13  

20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor 
Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)  -980.300,00 0,00 -980.300,00 -575.668,08 -404.631,92  

21 3 Einstellung in die Kapitalrücklage  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592 

22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 

 darunter:        

 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus 
investiv gebundenen Zuweisungen  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4922 

 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus 
Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4923 

23 3 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 

24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem 
kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 
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Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung Erläuterung 

Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 
(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) 

Ermächtigungen 
des 

Haushaltsjahres 
2022 

Übertragene 
Ermächtigungen 
aus Haushalts-

vorjahren 

Gesamt- 
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr 
2022 

Ergebnis 
des 

Haushaltsjahres 
2022 

Abweichung 
im  

Haushaltsjahres 
2022 

Kontonummer 

in ¬ 
1 2 3 4 5  

25 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, 
Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich 
Nummern 21 und 23)  -980.300,00 0,00 -980.300,00 -575.668,08 -404.631,92  

 nachrichtlich:        

26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr     827.141,00  204 

27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)     251.472,92   

        

 



VII. Gesetzliche und vertragliche 

Einschränkungen zu Grundstücken 
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